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1. Zusammenfassung 
Das in den Jahren 2000 und 2001 durchgeführte Projekt mit dem Titel „Management und Public 
Relations im Europaschutzgebiet Feistritzklamm-Herberstein“ gehört österreichweit wohl zu den 
ersten Studien, die sich mit der Erstellung eines konkreten und umfassenden NATURA 2000-
Gebietsmanagementplans beschäftigt haben. 

Insgesamt wurden 22 EU-Schutzgüter detailliert wissenschaftlich untersucht: vier Vogelarten nach 
Annex I der Vogelschutzrichtlinie (VS-RL), sieben Lebensraumtypen nach Annex I und elf Arten 
nach Annex II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL). 

Die Notwendigkeit einer NATURA 2000-Ausweisung sowie die Schutzwürdigkeit der Feistritz-
klamm konnten eindeutig unter Beweis gestellt werden. Bemerkenswert sind die zum überwiegen-
den Teil sehr naturnah gebliebenen steilen Hänge der Klamm. Auf ihnen stocken z. B. die EU-
geschützten Waldtypen „Schlucht- und Hangmischwald“ (prioritär) sowie „Hainsimsen-
Buchenwald“. 

Eine besondere Bedeutung kommt diesem Gebiet v. a. aber wegen des Vorkommens von vier Kä-
ferarten des Annex II der FFH-RL zu. Darunter befinden sich der prioritäre Juchtenkäfer (Osmo-
derma eremita) und der Große Eichenbock (Cerambyx cerdo). Letztere Art ist steiermarkweit nur 
aus diesem Gebiet bekannt! Aus insektenkundlicher Sicht kommt dem aufgelockerten Eichen-
Altholzbestand im Tierpark Herberstein internationale Bedeutung zu. 

Von den restlichen EU-geschützten Arten sind folgende auf Grund ihres Auftretens in vitalen Po-
pulationen hervorzuheben: Uhu, Halsbandschnäpper, Kleine Hufeisennase, Wimperfledermaus und 
Spanische Flagge. 

Neben einer genauen Erforschung des Vorkommens und des Zustands aller EU-Schutzgüter wur-
den alle geschützten Lebensraumtypen und Arten hinsichtlich einer aktuellen und potenziellen 
Gefährdung untersucht und Schutzziele festgelegt. Danach wurden für jedes Fachgebiet konkrete 
Managementmaßnahmen ausgearbeitet, und ein Monitoringprogramm wurde entwickelt. 

Ergänzende Daten, speziell hinsichtlich des Flächenmanagements besonders erhaltenswerter Le-
bensraumtypen (Altholzbestand, Silikatmagerrasen), lieferten die Kartierungen ausgewählter Zei-
gergruppen: Käfer, Schmetterlinge, Heuschrecken, Wanzen und Zikaden. 

Alle flächenbezogenen Daten wurden georeferenziert im GIS-Steiermark-Standard bearbeitet und 
kartografisch dargestellt. 

Aus der Überschneidung aller Fachbereiche wurde eine rein fachlich motivierte Gebietsabgrenzung 
vorgenommen, und ein maßnahmenorientiertes Managementkonzept (Managementplan) wurde 
erstellt. Dieses sieht in erster Linie die Aufgabe der forstwirtschaftlichen Nutzung in der Klamm 
sowie die Überführung naturferner Bestände in standorttypische Laubmischwälder vor. Des Weite-
ren müssen die Verbuschung des Altholzbestandes verhindert und die Erhaltung von Silikatmager-
rasen gewährleistet werden. 



E u r o p a s c h u t z g e b i e t F e i s t r i t z k l a m m - H e r b e r s t e i n : M a n a g e m e n t p l a n 

I n s t i t u t f ü r N a t u r s c h u t z , S t e i e r m a r k

- 8 -

In einer parzellenscharfen Untersuchung wurden notwendige Maßnahmen formuliert und priori- 
siert, Nutzungskonflikte erläutert, Nutzungsbeschränkungen festgehalten sowie Entschädigungstat- 
bestände analysiert. 

Erläuterungen über die Möglichkeiten der zur Verfügung stehenden vertraglichen Förderinstrumen- 
te (ÖPUL, BEP, BIOSA, Forstliche Förderungen, Naturwaldreservat) runden den eigentlichen Ma- 
nagementplan ab. 

Neben der rein naturschutzfachlichen Bearbeitung wurde, wie schon aus dem Titel ersichtlich, be- 
sonderes Augenmerk auf eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit unter Einbeziehung möglichst vie- 
ler betroffener Personen durchgeführt. Neben den vielen persönlichen Gesprächen und Begehungen 
mit den betroffenen Grundeigentümern seien folgende PR-Aktivitäten hervorgehoben: Ein NATU- 
RA 2000-Informationsabend, eine Informationsveranstaltung zum Thema „Forstliche Förderun- 
gen“, die Errichtung von NATURA 2000-Info-Tafeln sowie eine Müllreinigungsaktion unter Betei- 
ligung von Anrainern und Schülern. 

Besonders positiv hervorzuheben ist die Kooperation mit dem größten Grundeigentümer im Gebiet, 
der  . Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz wurde z. B. aufgezeigt, wie NA- 
TURA 2000 auch neue Chancen für eine naturverträgliche Regionalentwicklung und -vermarktung 
mit sich bringen kann.
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2. Vorwort 
„... dieser mühsame Weg wird jedoch durch das Bewusstsein erleichtert, dass diese Richtlinien das 
wohl effektivste legistische Instrument darstellen, das zum Schutz der Natur und zur Bewahrung 
der biologischen Vielfalt je geschaffen wurde“ (ZANINI 2000).

NATURA 2000, die engagierte Naturschutzinitiative der Europäischen Union, scheidet die Geister: 
Die einen sehen erstmals die Chance, Europas Biodiversität über die Grenzen der (Bundes-)Länder 
hinaus systematisch und nachhaltig sichern zu können, die anderen sind skeptisch und fürchten, aus 
den neuen Bestimmungen (meist ökonomischen) Schaden zu ziehen. 

Im Wertesystem der heutigen Zeit hat der Naturschutz allzu oft das Nachsehen. Einmalige Land- 
schaften werden unwiederbringlich zerstört, Tier- und Pflanzenarten verschwinden, oft unbemerkt 
von der Öffentlichkeit. Diejenigen hingegen, die die Landschaft bewirtschaften, gestalten und pfle- 
gen, sehen sich in der Zwickmühle zwischen dem gestiegenen Wettbewerbsdruck einerseits und 
der Unrentabilität andererseits. 

Ein möglicher Ausweg aus der Sackgasse: Der Aufbau von Partnerschaften und die Errichtung von 
regionalen Informations- und Arbeitsnetzwerken, in die alle Beteiligten ihre Anliegen einbringen 
können und im Rahmen derer Lösungen gesucht werden, die schlussendlich – wenn irgend möglich
– allen zum Vorteil gereichen. „Teamwork“ heißt die Strategie. 

Gerade der Naturschutz, der von sich behaupten kann, als Schnittstelle der Gesellschaft, in der sich 
die Interessen der Bauern, der Erholungssuchenden, der Wissenschaften, eigentlich der ganzen 
Gesellschaft wiederspiegeln, zu fungieren, ist mehr denn je dazu angehalten, die richtigen Partner 
zu finden, ein Prozess, der vielleicht erst mit der NATURA 2000-Diskussion so richtig in Fahrt 
gekommen ist. Dabei sind keine Mitstreiter gefragt, vielmehr sucht man Mitarbeiter. 

Wir glauben, dass wir mit unserer Arbeit im Europaschutzgebiet Feistritzklamm-Herberstein ein 
derartiges kleines Netzwerk aufgebaut haben. Neben der Zusammenarbeit mit den Grundeigentü- 
mern, allen voran mit der  , waren u. a. die Bürgermeister, die Berg- und Natur- 
wacht, der zuständige Bezirksförster, aber etwa auch Schulkinder aus der Region wertvolle Stützen 
unserer Arbeit. Ihnen allen gilt unser aufrichtiger Dank. 

Gerade bei einem Projekt wie der Umsetzung der beiden EU-Naturschutzrichtlinien ist Vielseitig- 
keit gefragt. NATURA 2000 ist ein gleichermaßen komplexes wie diffiziles Unterfangen. Die brei- 
te Öffentlichkeit will informiert werden, die betroffenen Grundeigentümer wollen mitentscheiden 
können, und die fachlichen Ansprüche der beiden Richtlinien verlangen eine strategische, wissen- 
schaftliche Aufbereitung aller Arbeitsprozesse. 

Wir nehmen für uns in Anspruch, mit dem hier vorgelegten Managementplan alle Voraussetzun- 
gen, die für eine erfolgreiche regionale Umsetzung der EU-Naturschutzvorgaben unabdingbar sind, 
geschaffen zu haben.
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Durch die ganzheitlich angelegte Projektkonzeption wurde erstmals in der Steiermark (und viel-
leicht weit darüber hinaus) von einem einzigen Projektteam das „volle Programm“ abgewickelt: die 
breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit und Beratungstätigkeit, das Initiieren konkreter Vertragsnatur-
schutzmaßnahmen, die wissenschaftliche Datenerfassung und -analyse sowie die Erstellung eines 
Langzeit-Monitoringprogramms. Der Managementplan beschäftigt sich also nicht nur mit den rein 
naturschutzfachlichen Anforderungen, sondern berücksichtigt auch die betriebswirtschaftlichen 
Notwendigkeiten der Grundeigentümer und ist deshalb inhaltlich stark umsetzungsorientiert. 

Nach Beendigung unserer zweijährigen Arbeit im Gebiet hoffen wir also, nicht nur die rein fachli-
chen Forderungen erfüllt zu haben, sondern auch bei den örtlichen Entscheidungsträgern das Be-
wusstsein und die Begeisterung geschaffen zu haben, die notwendig sind, um die einmalige Land-
schaft und die herausragenden Artvorkommen in der Feistritzklamm langfristig erhalten und schüt-
zen zu können. 
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3. Allgemeine Rahmenbedingungen 
Die EU-Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume und der wild lebenden 
Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, kurz FFH-RL) bringt, neben einer teilweisen 
neuen Qualität im heimischen Arten- und Biotopschutz, auch verwaltungstechnische und fachliche 
Neuerungen mit sich. So müssen bis zum Jahr 2004 für alle in den Anhängen I und II genannten 
Lebensraum- und Artvorkommen eigene Schutzgebiete (Natura 2000-Gebiete, Europaschutzgebie-
te) eingerichtet sein. 

Mit der Ausweisung eines solchen Gebiets muss auch über den Zustand aller dort vorkommenden 
Schutzgüter gewacht und regelmäßig Bericht gelegt werden (Berichtspflichten, Art. 17, Abs. 1). 
Dabei werden von der Kommission der Europäischen Union genaue Daten zur Populationsgröße 
und zu Populationsveränderungen eingefordert (Monitoring, Art. 11). 

Bei möglichen Beeinträchtigungen des Schutzzieles durch „Pläne oder Projekte“ innerhalb oder 
außerhalb des Gebiets wird die Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung notwendig. Um all 
diesen Anforderungen gerecht zu werden, können unterschiedliche „Erhaltungsmaßnahmen“ ergrif-
fen werden (Art. 6, Abs. 1). Eine mögliche Strategie ist die Erstellung von Gebiets-
Managementplänen (MP). 

Die rechtliche Grundlage zur Erstellung von MP in Europaschutzgebieten wurde mit der Novellie-
rung des Steirischen Naturschutzgesetzes (vgl. ZANINI & KOLBL 2000) geschaffen. 

Die fachlichen und organisatorischen Anforderungen an MP im Sinne der FFH-RL sind vielfältig 
und verlangen einerseits ein detailliertes und wissenschaftlich fundiertes und andererseits ein stark 
an die realistische Umsetzbarkeit von Maßnahmen orientiertes Gesamtkonzept. ZANINI (2000) 
beschreibt die entscheidenden Elemente eines MP folgendermaßen: 

 Politische Aussage (Beschlussfassung durch die jeweilige Landesregierung, um die Umsetzung 
und finanzielle Absicherung des Plans politisch abzusichern) 

 Gebietsbeschreibung 

 flächenscharfe Erfassung der Schutzgüter (Informationsbeschaffung) 

 Beschreibung der Zielsetzungen und der praktischen Umsetzbarkeit (einschließlich Prioritäten-
festlegung und der rechtzeitigen Einbeziehung der Landnutzer) 

 Beschreibung der Hemmnisse und Akteure (z. B. Landnutzer) 

 Liste der realistisch umsetzbaren Maßnahmen (Ziel- und Kostenplanung) 

 Intensive Öffentlichkeitsarbeit (soll Potenzial für vertrauensbildende Maßnahmen enthalten) 

 Monitoring und Erfolgskontrolle 
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Abbildung 2: Fachliche und organisatorische Voraussetzungen sowie weitere Umfeldfaktoren einer 
Managementplanerstellung in NATURA 2000-Gebieten (aus GEPP et al. 2001).

Die Erstellung von Managementplänen für NATURA 2000-Gebiete trägt neue Herausforderungen 
an die behördlichen oder beauftragten Naturschützer und Sachverständigen heran, sowohl in fachli- 
cher und organisatorischer als auch in kooperativer Hinsicht. Die FFH-RL mit ihren kompromiss- 
losen Vorgaben einerseits verlangt ein ständiges Bio-Controlling für alle Schutzgüter und auf 
Grund der Eigenheiten biologischer Systeme das ständige Nachjustieren regionaler Management- 
strategien, andererseits erfordert die Umsetzung von Naturschutzzielen die Kooperationsbereit- 
schaft der Landnutzer und schlussendlich auch der breiten Öffentlichkeit. Eine durchdachte und 
strategisch angelegte PR-Arbeit ist vonnöten, um „Scharfmachern“, etwa in den Reihen der Land- 
und Forstwirtschaft, Wind aus den Segeln zu nehmen. Vor allem dann, wenn man, wie das die stei-
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rische Strategie vorsieht, mit freiwilligen, vertraglich geregelten Übereinkommen (ÖPUL, BEP, 
Forstliche Förderungen, ...) auskommen will. 

Schließlich ergeben sich erhebliche Probleme durch die (z. Z.) nicht vorhandenen Budgetmittel – 
sowohl hinsichtlich der Finanzierung von Managementprogrammen als auch von Naturschutzför-
dermitteln (Entschädigungen) für Landnutzer – um NATURA 2000 in der Steiermark fachlich ein-
wandfrei abwickeln zu können und um die Notwendigkeit, dieses Thema – nämlich die langfristige 
Sicherung der europäischen Biodiversität – auch für eine breite Öffentlichkeit „salonfähig“ zu ma-
chen. 

Deshalb ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Tier- und Naturpark Herberstein im 
Rahmen dieses Projekts besonders erfreulich. Wir verbinden damit die Hoffnung, dass mit diesem 
positiven Beispiel aus der Praxis ein nachhaltiger, lösungsorientierter Einfluss auf die laufende 
Natura 2000-Diskussion in der Steiermark ausgeübt werden kann. 
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4. Das Projekt 

4.1. Projektablauf 

Die Idee zu einem NATURA 2000-Managementprojekt in Herberstein entstand am Institut für 
Naturschutz, Steiermark. Bevor jedoch ein konkretes Projektanbot verfasst wurde, fanden zwei 
Besprechungen mit der Tier- und Naturparkverwaltung und mit den geplanten Projektbearbeitern 
statt. In diesen Gesprächen setzten wir uns das Ziel, eine positive Einstellung zu einem Natur-
schutzprojekt beim mit Abstand größten Grundeigentümer im Europaschutzgebiet (eben die Fami-
lie Herberstein) zu erreichen. Wie sich jedoch bald herausstellte, waren Bemühungen in diese Rich-
tung nicht notwendig. Der Leiter des Tierparks, , selbst Biologe, 
stand dieser Idee vom ersten Augenblick an positiv gegenüber und begrüßte alle Naturschutzaktivi-
täten vor Ort – ein außerordentlich günstiger Umstand, der wohl in der ganzen Steiermark (oder 
weit darüber hinaus) einzigartig ist. 

In weiterer Folge wurde das Projekt „Managementplan und Public Relations im Europaschutzge-
biet Feistitzklamm-Herberstein“, für das eine Dauer von zwei Jahren veranschlagt wurde, entwi-
ckelt. 

Projektmitarbeiter 

Bernd Freitag   Fledermäuse 

Dr. Thomas Frieß Projektleitung, Käfer, restl. FFH-Tierarten, Wanzen, Öffentlichkeitsarbeit, Mana-
gementplan, GIS-Bearbeitung (in Zusammenarbeit mit ecology in progress [eip]) 

Dr. Melitta Fuchs   Vegetation 

Franz Haas   Layout 

DI Heinz Habeler   Schmetterlinge 

Mag. Peter Hochleitner (eip)  GIS-Bearbeitung 

Erwin Holzer   Käfer 

Mag. Andreas Kaufmann  Ansprechpartner Tier- und Naturpark Herberstein 

Dr. Ted P. Konakowitsch  Lektorat 

Mag. Birgit Schürrer  Baum- und Strukturkartierung, Zikaden 

Mag. Gerlinde Pauluzzi  Baum- und Strukturkartierung 

Mag. Michael Wirtitsch  Vögel, Waldbau 

Dr. Arnold Zimmermann  Vegetation, Waldbau 
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Arbeitsjahr (2000) 

Inhalte des Arbeitsjahres 2000 waren die Arbeitspakete „1. Erheben“ sowie „2. Definieren“. Paral-
lel dazu wurde mit der Öffentlichkeitsarbeit („5. Informieren“) begonnen. 

Der Arbeitsschwerpunkt lag also in der wissenschaftlichen Erhebung und Bewertung des Vor-
kommens und des Zustands von EU-relevanten Tier- und Pflanzenarten sowie von FFH-
Lebensräumen. Für einige Fachbereiche – speziell für die Fledermaus- und Vogelkartierung – kam 
der Auftragsbescheid, datiert mit 10.5.2000, jahreszeitlich gesehen zu spät. Diese Arbeiten konnten 
aus diesem Grund erst im Frühjahr 2001 erledigt werden. 

Im ersten Jahr erfolgten auch eine Erhebung der Besitzverhältnisse im Gebiet, die Kontaktaufnah-
me mit einzelnen Grundeignern sowie eine allgemeine NATURA 2000-Information für alle Bür-
germeister und Gemeindebediensteten. Daneben gab es immer wieder Gespräche und einen gegen-
seitigen Informationsaustausch mit der Tier- und Naturparkverwaltung in Herberstein. 

Am Jahresende wurde ein Projektbericht verfasst, der alle Vorkommen von EU-Schutzgütern (in 
Summe 20 verschiedene Lebensraumtypen und Tierarten) auflistete und bereits in detaillierter 
Form Auskunft über ihr Vorkommen und ihren Zustand gab. Des weiteren wurden erste Manage-
mentmaßnahmen formuliert und mögliche Entschädigungstatbestände diskutiert. 

Alle flächenbezogenen Daten sowie zwei Abgrenzungsvarianten wurden georeferenziert (Arc-
View, GIS-Steiermark-Standard) bearbeitet und kartografisch dargestellt. 

Arbeitsjahr (2001) 

Ziel des zweiten Arbeitsjahres (2001) war es, einen vollständigen Gebietsmanagementplan zu er-
stellen, der die im 13C-Leistungskatalog für Natura 2000-Gebietsbearbeitungen aufgelisteten Inhal-
te abdeckt sowie den Anforderungen der FFH-Richtlinie bzw. der Europäischen Kommission ent-
spricht. 

Neben ergänzenden Kartierungen und Bewertungen („Erheben“ und „Definieren“) standen die 
Analyse notwendiger und umsetzbarer Eingriffe und Managementmaßnahmen sowie die Erstellung 
eines Überwachungsprogramms („Planen“) und erste Umsetzungen („Sichern“) auf dem Pro-
gramm. 

Darüber hinaus wurden wertvolle Begleitdaten in den ökologisch sensiblen Zonen, bei denen of-
fensichtlich aktiver Pflegebedarf besteht, erhoben. Die schon im Jahr 2000 begonnene Be-
standsaufnahme der Heuschrecken und Wanzen wurde fortgesetzt, eine Erhebung der lokalen Zi-
kadenfauna ergänzte dieses Kartierungsprogramm. Zusammen mit den schmetterlings- und käfer-
kundlichen Arbeiten wurden konkrete Aussagen zum Ist-Zustand formuliert, und ein aus der Über-
schneidung der Ergebnisse abgeleitetes Entwicklungsziel wurde erarbeitet. Ergänzt wurden diese 
ökologisch-faunistischen Erhebungen durch eine detaillierte Struktur-, Altholz- und Jungwuchskar-
tierung. 

Sämtliche Daten werden, wie auch schon im Bericht 2000, im GIS-Steiermark-Standard geliefert. 

Die Information der durch die Nennung der Feistritzklamm zum NATURA 2000-Gebiet betroffe-
nen Personen, speziell der Grundeigentümer, stand im Mittelpunkt unserer PR-Arbeit. Unter ande-
rem wurden ein NATURA 2000-Informationsabend, eine Pressekonferenz, eine Müllreinigungsak-
tion und eine Veranstaltung über Möglichkeiten der Forstlichen Förderungen organisiert und ab-
gehalten. 
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entwickelt, das neben der Überwachung des Zustands dieser Schutzgüter auch eine Maßnahmen-
Erfolgskontrolle beinhaltet. 

Das Modul „Sichern“ umfasst Arbeiten, die zum größten Teil erst nach Fertigstellung des Gebiets-
managementplans in Angriff genommen werden können: Start des Monitorings, Flächensicherung 
und die Durchführung konkreter Pflegeeingriffe. 

Erste Schritte in diese Richtung wurden bereits unternommen. So zum Beispiel das Initiieren von 
Fördervereinbarungen für naturschutzfachlich wertvolle Flächen (BEP, Forstliches Landesförde-
rungsprogramm). Die Müllreinigungsaktion (vgl. Kapitel „Öffentlichkeitsarbeit) in einem ge-
schützten Schluchtwaldbestand kann ebenso in diesem Zusammenhang genannt werden. 

Die detaillierte wissenschaftliche Bearbeitung des Gebiets und in weiterer Folge die Beschäftigung 
mit der konkreten Umsetzung naturschutzfachlicher Eingriffe setzt eine gezielte Informationstätig-
keit sowie eine gute Kooperation mit den betroffenen Grundeignern, mit sonstigen Landnutzern 
und mit den Gemeindeverantwortlichen voraus („Informieren“). Werden sie alle dazu motiviert, 
sich mit den Vorstellungen des Naturschutzes konstruktiv auseinander zu setzen, ist eine Umset-
zung der NATURA 2000-Zielvorgaben sicherlich leichter zu erreichen. Aus diesem Grund wurde 
bewusst eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit vor Ort durchgeführt, die einen intensiven und 
persönlichen Kontakt zu Grundeignern oder sonstigen regionalen Aktivpersonen (wie Bürgermeis-
ter, Bezirksförster etc.) ermöglicht hat. 

Der Spezialfall, dass sich ein viel besuchter Tierpark in unmittelbarer Nähe zum Untersuchungsge-
biet befindet, hat uns zudem die Möglichkeit eröffnet, die breite Öffentlichkeit über das Thema 
NATURA 2000 in der Steiermark informieren zu können (Informationstafeln). 

Kurze Zusammenfassung der Arbeitsziele:  

 Genaue Erfassung des Vorkommens und des Zustands EU-geschützter Lebensraumtypen und 
Arten (inkl. Defizit- und Gefährdungsanalyse) 

 Erstellung eines (maßnahmenorientierten) Gebietsmanagementplans (inkl. Vorbereitungen zur 
langfristigen Flächensicherung) 

 Entwicklung eines Monitoringprogramms 

 Intensive Öffentlichkeitsarbeit unter Beteiligung betroffener Personen und Institutionen („Aus 
Betroffenen Beteiligte machen“) 

Der von der Fachstelle für Naturschutz erstellte „Leistungskatalog für Grundlagenerhebungen bzw. 
Managementpläne in NATURA 2000-Gebieten“ (vom 26.5.2000) war bei Auftragsvergabe noch 
nicht bekannt. Die dort definierten Anforderungen wurden jedoch bereits im Vorhinein größtenteils 
durch unser Projektkonzept abgedeckt bzw. um zusätzliche Arbeitsleistungen ergänzt, die im Leis-
tungskatalog nicht aufscheinen (Monitoring, Öffentlichkeitsarbeit); Defizite wurden später den 
Vorgaben entsprechend nachjustiert (GIS). 

Durch die Herausgabe des Leistungskataloges waren, im Vergleich mit den in Auftrag gegebenen 
Inhalten, allerdings Mehrleistungen durch uns zu erbringen – die Projektsumme jedoch blieb die-
selbe. Solche Mehrleistungen sind etwa die Dokumentation aller flächenbezogenen Daten auf GIS-
Basis (im Land Steiermark-Standard) und das Feststellen von Entschädigungstatbeständen. 

Darüber hinaus wurde von uns eine ökofaunistisch-naturschutzfachliche Bestandsaufnahme von 
Schmetterlingen, Heuschrecken, Wanzen und Zikaden durchgeführt bzw. in Auftrag gegeben. Des 
Weiteren wurde eine gezielte Baum- und Strukturkartierung im Altholzbestand erarbeitet. Diese 
Arbeiten liefern wesentliche Anhaltspunkte zum weiteren Management bzw. zur zukünftigen Zu-
standserhebung der untersuchten Teilflächen und sind als freiwillige Zusatzleistungen des Instituts 
für Naturschutz (IN:St) zu verstehen. 
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Abbildung 4: Naturraum mit Kultur. Das im Jahre 1290 erbaute Schloss Herberstein und seine einzigartige Umgebung 
(Foto: Tier- und Naturpark Herberstein).

5.2. Abgrenzungsvorschlag

Die im März 1999 erstellte Gebietsumgrenzung auf Basis ÖK 50:000 wurde im Einvernehmen mit 
der FA 13C von uns parzellenscharf abgeändert (s. Karte 1). Sie folgt nun ausschließlich fachli- 
chen und naturräumlichen Gesichtspunkten. 

Die nunmehr vorliegende, revidierte Gebietsabgrenzung entspricht in ihrer Ausdehnung im Großen 
und Ganzen der schon 1999 vorgenommenen Grenzziehung. Im Gebiet liegen sämtliche Klamm- 
hänge von der Oberkante weg beginnend beim Klammeingang (Wehr der Pichler-Werke) südlich 
des Stubenbergsees bis zum Klammausgang oberhalb von St. Johann, einschließlich einzelner 
Tiergehege. Ausgenommen sind jedoch das Schloss Herberstein, diverse Gebäude der Tierpark- 
verwaltung und einige Grundstücke, die vor dem Klammausgang auf der linken Feistritzseite lie- 
gen. 

Die auffälligsten Änderungen in der Abgrenzung werden anschließend kurz kommentiert und fach- 
lich begründet:

Ø Die Parzelle 20/1 ( ) ist mit Hainsimsen-Buchenwald (mit einem teilweise guten 
Tannenjungwuchs) bewachsen. Außerdem besitzt dieses Gebiet eine wertvolle Funktion als 
Pufferfläche zu den angrenzenden Schluchtwaldbereichen; daher wird sie in das Natura 2000- 
Gebiet eingegliedert. 

Ø Auf der rechtsufrig auf Höhe des Klammeingangs am Rand gelegenen Parz. 20/17 ( ) 
stockt, ebenso wie auf der benachbarten Parzelle 20/18 ( ), auf felsigem Gelände 
Wärme liebender Traubeneichenwald. Dieser ist zwar kein EU-relevanter Lebensraum, ist aber 
eine der ursprünglichsten noch erhaltenen heimischen Waldgesellschaften und sollte deshalb 
zur Abrundung in das Natura 2000-Gebiet einbezogen werden. 

Ø Die rechtsufrig jenseits der Geländekante liegenden Parzellen 20/20 ( ), 20/12 
( ), 20/13 ( ), 20/14 ( ), 20/21 ( ), 3/8 ( ) und 
7/3 (Steinhöfler), die v. a. mit bodensaurem Eichen-Kiefernwald oder mit Nadelforsten be- 
stockt sind, wurden aus der Gebietsabgrenzung genommen. 

Ø Die klammauswärts gelegenen Randparzellen 132 ( ), 133 ( ), 129/6 ( ) am 
rechten sowie die Parz. 99 ( ), 281/1 ( ), 282 ( ), 264 ( ), 259 (
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), 260 ( ) und 2/1 ( ) am linken Feistritzufer erwiesen sich als zu 
stark forstlich verändert bzw. zeigten nur ansatzweise oder kleinflächig eine Ausbildung von 
EU-relevanten Lebensräumen und sind daher für das Natura 2000-Gebiet entbehrlich.

Ø Auch der durch ein Rotwildgatter beeinträchtigte, rechtsufrig gelegene Silikat-Magerrasen (ein 
FFH-Lebensraumtyp) auf Parz. 18 ( ) wurde aus dem Natura 2000-Gebiet ausgeglie- 
dert (nach Entscheidung der FA 13c, Naturschutz). 

Ø Auf der Parzelle 7/3 befinden sich auf 80 % der Gesamtfläche Tiergehege, die keinerlei Rele- 
vanz für den Naturschutz haben. Ein kleiner Bereich im Nordwesten der Parzelle allerdings 
trägt den sehr wertvollen Silikat-Magerrasen, einen FFH-Lebenraumtyp. Aus diesem Grund 
wurde diese Parzelle ebenfalls ins Gebiet aufgenommen. 

Ø Die Parzelle 626 (   ) wird auf Höhe des Kraftwerks am 
Klammeingang durch die Abgrenzung geteilt. 

Ø Die Parzelle 452/1 (   ) wird auf Höhe des Kraftwerks am 
Klammeingang durch die Abgrenzung geteilt. 

Ø Die Parzelle 135/2 ( ) wurde aus dem Gebiet genommen (kein Schutzgut) 

Ø Die Parzelle 564/2 (   ) wurde aus dem Gebiet genommen (kein 
Schutzgut, keine Pufferwirkung)

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der nun vorliegende endgültige Abgrenzungs-
vorschlag ausschließlich auf Grund fachlicher Überlegungen zustande gekommen ist!

5.3. Besitzverhältnisse

Innerhalb des von uns abgegrenzten Geländes liegen 49 verschiedene Parzellen. Sie werden nach- 
folgend aufgelistet (Tabelle 3). 

Die Reihung erfolgt nach der geografischen Lage, beginnend am rechten Ufer beim Klammaus- 
gang (Osten) flussaufwärts bis zur Wehr der Pichler Werke und setzt sich jenseits der Feistritz 
flussabwärts Richtung Klammausgang fort. 

Anmerkungen:

Ø Parzelle 135/2 ( ) wurde aus dem Gebiet genommen (kein Schutzgut, keine Puffer- 
wirkung) 

Ø Parzelle 564/2 (   ) wurde aus dem Gebiet genommen (kein Schutzgut, 
keine Pufferwirkung) 

Ø Parzelle 626 (   ) wurde auf Höhe des Kraftwerks am 
Klammeingang durch die Abgrenzung geteilt; die Fläche des verbleibenden Teils wurde neu 
berechnet 

Ø Parzelle 452/1 (   ) wird auf Höhe des Kraftwerks am 
Klammeingang durch die Abgrenzung geteilt; die Fläche des verbleibenden Teils wurde neu 
berechnet.
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6. Öffentlichkeitsarbeit
Maßnahmen, die der Information betroffener Personen und Institutionen dienen, waren elementare 
Bestandteile des nun fertiggestellten Managementplans. Im Projektanbot war diesem Aufgabenbe- 
reich eines der drei Arbeitsmodule gewidmet. Folgende Arbeiten wurden im Zuge des Projekts 
durchgeführt bzw. vorbereitet.

Informationsaustausch mit der Tier- und Naturparkverwaltung Herberstein

Etwa 80% der Gesamtfläche des vorgeschlagenen Europaschutzgebiets entfallen auf Besitzungen 
der  , die dadurch zum wichtigsten Partner für eine erfolgreiche Umsetzung der 
Naturschutzziele wird. 

Die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch mit der Tier- und Naturparkleitung, nament- 
lich Mag. A. Kaufmann, können als hervorragend bezeichnet werden. Über den gesamten Bearbei- 
tungszeitraum hinweg fanden Besprechungen und Feinabstimmungen mit  
statt. Sein entgegenkommendes Verhalten in allen technischen und organisatorischen Belangen hat 
unsere Arbeit von Beginn an wesentlich erleichtert. Dazu zählt auch der Verzicht auf die Errich- 
tung eines Geheges für Kleinkamele auf einer der naturschutzfachlich wertvollsten Flächen (Sili- 
katmagerrasen; Pz. 7/3). Diese Maßnahme wäre den Naturschutz-Zielsetzungen entgegengesetzt 
gewesen. 

Die gemeinsam organisierte und abgehaltene Pressekonferenz (s. Pkt. 3 dieses Kapitels) unter dem 
Motto „Natura 2000 – eine Chance für Natur und Mensch“ zeugt vom Willen, gemeinsam mit dem 
Naturschutz Positives für die betroffene Region zu erreichen. 

Unser Ziel war es von Anfang an, die Naturschutzarbeit vor Ort für die Besitzer transparent zu 
machen. Als „vertrauensbildende Maßnahme“, wie sie für Managementpläne gefordert wird, kann 
auch die Überlassung aller bisher entstandenen Projektberichte gewertet werden. 

In Verhandlungen, geleitet von der FA 13C, wurden flächenbezogene Pflegemaßnahmen mit ent- 
sprechenden Entschädigungen oder die Einbindung in Förderprogramme (BEP, ÖPUL) diskutiert; 
dabei sind bereits einzelne Förderflächen konkret ausgewählt worden. Weitere naturschutzfachlich 
erforderliche Auflagen und ihre Umsetzung, speziell die forstliche Nutzung betreffend, wurden mit 
den Eigentümern im Detail besprochen. Am interessantesten scheint uns die Ausweisung des Ge- 
ländes, speziell des zum „Großklammteil“ der Klamm gehörende Bereichs, als Naturwaldreservat. 
Herberstein hat diesbezüglich ein starkes Interesse bekundet.
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und Mensch“ statt. Die Medienbeteiligung war erfreulich hoch. Landesrat Erich Pöltl, Andrea Her- 
berstein und Dr. Thomas Frieß berichteten über das laufende Projekt und gaben Auskunft über 
aktuelle Hindernisse und über sich ergebende Chancen bei der Umsetzung der beiden EU- 
Naturschutzrichtlinien. Dabei präsentierten  und  auch die drei 
druckfrischen Informationstafeln (Abbildung 30). 

In den darauf folgenden Tagen erschienen zu diesem Thema mindestens vier Artikel in verschiede- 
nen Zeitungen („Kleine Zeitung“, Kronen Zeitung“, „Neues Land“ und „Weizer Zeitung“). Insge- 
samt wurde ein positives Bild der Umsetzung der Naturschutzvorhaben in Herberstein gezeichnet; 
insbesondere wurden auch die damit verbundenen regionalen Entwicklungschancen hervorgeho- 
ben. Die Original-Pressetexte und der Pressespiegel finden sich im Anhang.

Infotafeln

Der Umstand, dass man im Bereich des Tier- und Naturparks Herberstein durch gezielte Informati- 
on ca. 80.000 Besucher im Jahr erreichen kann, ist eine ideale Ausgangsbasis dafür, eine breite 
Öffentlichkeit auf die einmalige Naturlandschaft der Herbersteinklamm und auf die Naturschutz- 
ziele aufmerksam machen zu können. 

Es wurden drei wetterbeständige, vollfärbige Info-Tafeln hergestellt und in der Klamm aufgestellt. 
Eine Tafel widmet sich dem Thema Natura 2000 in der Steiermark, die anderen beiden gehen näher 
auf die Besonderheiten des Europaschutzgebiets Herberstein/Feistritzklamm ein (Abbildung 32 u. 
Abbildung 33).

Veröffentlichungen

Um die bearbeitete Thematik einem größeren Interessentenkreis zugänglich zu machen, wurden 
mehrere Artikel verfasst (Vollversionen s. Anhang):

Ø FRIEß, T. (2001): Natura 2000-Gebiet Feistritzklamm/Herberstein: Aktuelle Forschungen und 
Management in einem überregional bedeutenden Insektenschutzgebiet. – Entomologica Austri- 
aca, 5:8-9. 

Ø FRIEß, T. (2001): A Lindn, a Woschmaschin und A-horn“. Sanierung eines Schluchtwaldes im 
Europaschutzgebiet Feistritzklamm-Herberstein. – Natur- und Landschaftsschutz in der Steier- 
mark, 192. Naturschutzbrief, 4/2001:13. 

Ø GEPP, J. (2001): Artenschutz & FFH-Richtlinie der EU am Beispiel der Herbersteinklamm. – 
Natur- und Landschaftsschutz in der Steiermark, 191. Naturschutzbrief, 3/2001:2. 

Ø HOLZER, E. & T. FRIEß (2001): Bestandsanalyse und Schutzmaßnahmen für die EU- 
geschützten Käferarten Cucujus cinnaberinus SCOP., Osmoderma eremita SCOP., Lucanus cer-
vus (L.) und Cerambyx cerdo L. (Insecta: Coleoptera) im Natura 2000-Gebiet Feistritz- 
klamm/Herberstein (Steiermark, Österreich). – Entomologica Austriaca, 1:11-14.

Müllentsorgungsaktion in einem EU-geschützten Schluchtwald (7. November 2001)

In einem Schluchtwaldbestand am oberen Hang (prioritäres EU-Schutzgut, CODE 9180), der we- 
gen seiner Baumartenkombination und Waldstruktur als sehr naturnah bezeichnet werden kann, 
wurde eine große wilde Deponie entdeckt (Flächeninhaberin:  , Pz.Nr.: 121). Bei 
diesem Abfall handelte es sich meist um Hausmüll, aber auch um einzelne sperrige Müllstücke (u.
a. um einen Kühlschrank und um alte Motorräder). Nach Auskunft der Gemeinde befand sich der 
Müll schon seit etlichen Jahren dort.
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Es entstand die Idee einer Müllentsorgungsaktion mit Schülerbeteiligung. Dabei wurden auch die 
hiesigen Anrainer und die Gemeinde St. Johann eingebunden. Fast 40 Helfer (Schüler, Anrainer, 
Naturschützer) entfernten in einer insgesamt vierstündigen Aktion den Großteil des Mülls (s. 
Abbildung 36). 

Die regionalen Tages- und Wochenzeitungen wurden dazu eingeladen, über die Aktion zu berich- 
ten. In mindestens vier Zeitungen wurden dann Berichte über diese Naturschutzaktion publiziert (s. 
Kapitel 15.3). 

Mitwirkende waren:

Ø Bewohner der Gemeinde St. Johann b. Herberstein 

Ø 3. Klasse der Hauptschule Pischelsdorf 

Ø Berg- und Naturwacht, Ortseinsatzstelle St. Johann b. Herberstein 

Ø Institut für Naturschutz, Steiermark

Informationsveranstaltung „Forstliche Förderungen im Europaschutzgebiet“ (8. No- 
vember 2001) 

Am 8. November 2001 luden wir alle Waldbesitzer des Europaschutzgebiets zur einer Informati- 
onsveranstaltung über Möglichkeiten der Forstlichen Förderungen (Landesförderungskonferenz 
2001) im Sinne der naturschutzfachlichen Zielvorstellungen ein. Neben den Projektbearbeitern, den 
Vertretern der Behörden ( ), dem Bezirksförster ( ) und den 
Bürgermeistern von St. Johann ( ) und von Siegersdorf ( ) waren vier Waldbesitzer 
anwesend (s. Abbildung 37). 

Das Projekt und die Auswirkungen auf die Waldbewirtschaftung wurden detailliert erörtert. An- 
schließend fanden Begehungen auf den Parzellen 3/1 ( ) und 20/1 ( ) statt. 
Vor Ort wurden förderbare und naturschutzkonforme forstliche Eingriffe diskutiert. Besonders 
erfreulich war einerseits das große Interesse der Familie , die eine flächenmäßig große 
und mit ökologisch hochwertigen Teilflächen versehene Parzelle besitzt und andererseits das Ent- 
gegenkommen des Bezirksförsters , der mit der Förderungsabwicklung beauftragt ist.

Begehungen mit Waldbesitzern (November 2001 bis Jänner 2002)

Anlässlich mehrerer Begehungen der EU-geschützten Waldtypen durch die dafür zuständigen Pro- 
jektmitarbeiter wurden konkrete Zielvorstellungen parzellenweise diskutiert und schlussendlich 
ausformuliert. 

In den Monaten November und Dezember 2001 sowie im Jänner 2002 wurden mit interessierten 
und für die Umsetzung naturschutzfachlicher Ziele wesentlichen Waldbesitzern (  

  ) Geländebegehungen durchgeführt. Mit den betroffenen 
Personen wurde direkt auf den Parzellen die aktuelle Nutzung besprochen, und gemeinsam Maß- 
nahmen zum Schutz bzw. zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands wurden fest- 
gelegt; auch wurden ihnen die Schutzziele aus unserer Sicht erläutert. Dabei war uns der zustände 
Bezirksförster, , sehr behilflich. Mit einem Besitzer größerer Flächen in der 
Klamm ( ) konnten sogar schon erste Vereinbarungen über das landesweite Förde- 
rungsprogramm getroffen werden (s. Anhang, Kap. 15.6.).
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Vorbereitungen für das Buchprojekt „Naturführer Feistritzklamm“ 

Die Ergebnisse des Projekts sollen in Form eines Naturführers, der über die naturkundlichen Be-
sonderheiten berichtet, einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Dieses Werk soll vom Tier- 
und Naturpark Herberstein und vom Institut für Naturschutz (Graz) gemeinsam herausgegeben 
werden. 
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Erhaltungsziel „Erhalt und Entwicklung“ – für Schutzgüter mit Erhaltungszustandsbewertung 
B. Neben der Erhaltung des Ist-Zustandes ist auch die Entwicklung hin zu einem Soll-Zustand 
(Vergrößerung der Fläche oder der Qualität des Lebensraumtyps, Verwirklichung einfacher Wie-
derherstellungsmöglichkeiten) zu fördern. 

Erhaltungsziel „Entwicklung“ – für Schutzgüter mit Erhaltungszustand C, Flächen mit mäßigem 
bis schlechtem Erhaltungsgrad (z. B. Wiederherstellung eines typischen Arteninventars eines Le-
bensraumes ;Minderung von beeinträchtigenden Einflüssen) 

(DVORAK, ELLMAUER & SACHSLEHNER 2001) 

Waldlebensräume 

In Waldbereichen soll prinzipiell eine Annäherung an die potenziell natürliche Vegetation ange-
strebt werden. Da es im Gebiet der Feistritzklamm weite, nicht nutzbare bzw. derzeit nicht genutzte 
Bereiche mit sehr naturnahem Waldbestand gibt, die sich bei Schutz vor Störungen auch noch zu 
höherer Wertigkeit entwickeln können, sollten diese Wälder für einen unbeeinflussten natürlichen 
Entwicklungsablauf auch für die Zukunft außer Nutzung gestellt werden. 

Auf diese Weise wäre der Wald seinem ihm eigenen Zyklus, also einer eigenständigen Regenerie-
rung zu überlassen. So kann er als biologische Ressource langfristig erhalten bleiben (SBN 1989). 

Daneben sollte bei forstwirtschaftlich genutzten Flächen die Förderung von FFH-Lebensräumen 
vorangetrieben werden; die Überführung von Fichtenbeständen in naturnahe Mischwaldbestände 
wäre ebenfalls zu initiieren. 

Altholz sollte in allen Waldtypen, auch auf Schatthängen, belassen werden. 

Auch in wirtschaftlich genutzten Wäldern sollte ein Mindestanteil an starken Alt- und Totholzbäu-
men – entweder als Einzelbäume oder in Gruppen – weit über das wirtschaftlich optimale Nut-
zungsalter hinaus erhalten bleiben. Durch diesen Nutzungsverzicht kommt es zu einem natürlichen 
Zyklus verschiedener Wachstums- und Zerfallsphasen. Im Gegensatz zum Altersklassenwald, der 
aus gleichaltrigen Bäumen besteht, wird so der natürliche mehrstufige Aufbau des Waldbestandes 
aus Bäumen verschiedenen Alters als bester Schutz gegen Außeneinflüsse gefördert; vielfältige 
Vernetzungen von Lebensgemeinschaften an Alt- und Totholz können sich dadurch entwickeln 
(SBN 1989). 

Offene Lebensräume (nicht bewaldete Bereiche)  

Die EU-relevanten offenen Lebensräume im Gebiet, nämlich Silikatfelsvegetation, Felsgrusrasen 
und Silikatmagerrasen, sollen mit ihrem typischen Arteninventar und in ihrer Ausdehnung erhalten 
bleiben. Vegetationszerstörende Einflüsse müssen vermieden werden. 

7.1.5. Management 

Waldbereiche 

Außer Nutzung zu haltende bzw. zu stellende Flächen: 

die Schutzwälder an den rechtsufrigen Klammhängen sowie die Wärme liebenden Eichenwälder an 
den linksufrigen steilen Felshängen, ebenfalls mit Schutzwaldfunktion; 





Europa schu t zgeb ie t  Fe i s t r i t zk l amm-Herbe r s t e i n :  Manage men t p l an  

I n s t i t u t  f ü r  N a t u r s c h u t z ,  S t e i e r ma r k  

 -  43  -  

S 3/1 z. T: Hainsimsen-Buchenwald Fehlen v. Jungwuchs 

Fichtenforst 

außer Nutzung stellen 

Wildkontrolle  

Überführung in naturnahen 
Mischwald 

S 3/5 z. T. Hainsimsen-Buchenwald, felsig Fehlen v. Jungwuchs außer Nutzung halten 

Wildkontrolle 

S 20/15 z. T. Hainsimsen-Buchenwald, felsig Fehlen v. Jungwuchs 

Fichtenforste 

außer Nutzung halten 

Wildkontrolle  

Überführung in naturnahen 
Mischwald 

S 20/22 z. T. Wärme liebender Buchen-Mischwald 
(„Nudum-Typ“), 

Wärme liebender Hainsimsen-
Buchenwald 

Fehlen v. Jungwuchs 

 

außer Nutzung stellen 

Wildkontrolle 

S 20/1 Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne starker Wildverbiss 

(Rehwild) 

Verfälschung durch eingebrachte 
Kiefern u. Lärchen 

Nutzungsauflagen: 

Einzäunung von Jungwuchs-
Kontrollflächen 

kleinflächige Nutzung der Kie-
fern u. Lärchen ; 

Buchen: Einzelstammentnahme, 
Buchenanteil (5/10) u. damit 
Schattklima durch große Bu-
chen müsste erhalten bleiben 

S 3 /4 z. T. Hainsimsen-Buchenwald  Nutzungsauflagen: 

Einzelstammentnahme; 

Förderung des Buchenjung-
wuchses, Totholz belassen 

SJ 101/1 z. T. Hainsimsen-Buchenwald forstlich verfälscht durch Lärchen 
und Kiefern 

Fichtenforst 

Nutzungsauflagen: 

Einzelstammentnahme; 

Förderung des Buchenjung-
wuchses, Totholz belassen  

Überführung in naturnahen 
Mischwald 

SJ 101/2 z. T.  Laub-Nadel-Mischwald, verfich-
tet, auf potenziellen Buchen-
waldstandorten 

Fichtenforste 

Förderung des Laubholzanteils 

Überführung der Fichtenforste 
in Laubmischwald 

Tabelle 18: Hainsimsen-Buchenwald, Management-Maßnahmen. 

Schlucht-  und Hangmischwälder 

Schutzziel „Erhalt und Entwicklung“ 

- Erhaltung der Schluchtwälder in den Steilrinnen und auf dem Blockwerk der rechtsufrigen Klamm-
hänge sowie auf Parz. SJ 121, SJ 120/1, SJ 125, S 1/2 in ihrer Schutzwaldfunktion 
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SJ 120/1 Linden-Ahorn-
Schluchtwald 

 außer Nutzung halten 

neue Müllablagerungen verhindern 

SJ 125/1 Linden-Ahorn-
Schluchtwald 

 außer Nutzung halten 

SJ 125/2 Unterer Hangwald  außer Nutzung halten 
SJ 120/2 Unterer Hangwald z. T. verfichtet Fichtenentnahme 
SJ 126 Unterer Hangwald im oberen Teil des Hanges z. T. 

verfichtet 
außer Nutzung halten, Fichtenent-
nahme 

SJ 134/1 

SJ 130/2 

 potenzielle Schluchtwaldstandorte 
stark verfichtet, degradiert: dzt. 
Regeneration mit Hasel u. Jungbu-
che im Unterwuchs 

Selektive Fichtenentnahme, bzw. 
Überführung von Fichtenforst in 
Laubmischwald 

Naturverjüngung fördern 

St 14/1  Fichtenforste auf potenziellen 
Schluchtwaldstandorten im unteren 
Hangbereich 

Kahlschlag 

Selektive Fichtenentnahme, bzw. 
Überführung von Fichtenforst in 
Laubmischwald 

Naturverjüngung (Laubh.) fördern 

Tabelle 19: Schlucht- und Hangmischwälder, Managementmaßnahmen. 

Labkraut-Hainbuchenwald 

Schutzziel: „Entwicklung“ 

- Entwicklung des Laubmischwaldes durch Förderung der natürlichen Laubholzverjüngung gegen-
über den eingebrachten Fichten. 

Management: 

- Eutrophierung vermeiden (keine Abfallablagerungen!) 

- Selektive Fichtenentnahme 

- Naturverjüngung (Laubholz) fördern 

Entwicklungsfläche: 

- NW-Teil der Parz. 135/1 
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7.1.7. Anhang 

Bemerkenswerte Lebensraum- und Artvorkommen (nicht EU-
geschützt)  

Wärme liebender Eichenwald (Cytiso-Quercetum) 

Die nach Süden gerichteten Hänge des linken Feistritzufers sind steil und außerdem von felsigen 
Partien durchsetzt. Hier stockt Wärme liebender Eichen-Hainbuchenwald. 

Neben Traubeneiche und Hainbuche finden sich hier Elsbeerbaum und Holzbirne, aber auch Esche 
(vgl. „Kalk-Eschen“ der Trockenstandorte). Den Unterwuchs bilden Wärme liebende Arten wie 
Cytisus nigricans, Inula conyza, Allium montanum und Galeopsis ladanum. Diese thermophilen 
Magerkeitszeiger wurden aber durch Wildverbiss und -vertritt sowie durch Überdüngung durch 
Wild auf Felskanten zurückgedrängt; konkurrierende stickstoffliebende Ruderalpflanzen, wie z. B. 
Wermut und Brennnessel, nehmen überhand. 

An Besonderheiten kommen an den Felsen der Geierwand vor: 

• Festuca „guestfalica“ (früher als F. lemanii bezeichnet), ein tetraploider Schwingel aus 
der Gruppe des Schafschwingels (Festuca ovina-Aggregat). Diese bis dahin für die Steiermark 
unbekannte Art wird hier erstmals von MAURER, MECENOVIC & PITTONI (1975) angegeben. Weite-
re Vorkommen liegen in Niederösterreich (bei St. Pölten, Aggsbach und Melk), in der Tschecho-
slowakei, in Deutschland und in der Schweiz. 

• Primula villosa WULF. in JACQ., die Zottige Primel, eine rotblühende Primelart Sie besie-
delt ein stark zersplittertes ostalpines Areal und inselartige Vorkommen in den Westalpen. Die dem 
Gebiet Herberstein geografisch nächst gelegenen Fundorte liegen auf der Kor-, der Pack- und der 
Gleinalpe, sowie auf dem Rennfeld bei Bruck/Mur (vgl. WIDDER 1971). Hier im Bereich der Feist-
ritzklamm wächst diese Primel an den tiefstgelegenen bekannten Fundorten (400 – 600 m). ). Frü-
her an diesem Fundort für eine eigene Art („Primula commutata“) gehalten, trägt sie auch den 
Namen „Herberstein-Primel“. Die Primel scheint zwar nicht in der Liste der FFH-Arten auf, sie 
wird aber für die Steiermark als gefährdet eingestuft (ZIMMERMANN & AL. 1989). 
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Kleine Hufeisennase, Rhinolophus hipposideros 

Diese Art wurde im Frauenhaus in St. Johann (1996: 11 Ex.; aktuell: 30 Ex.) sowie am Dachboden 
des Schlosses Herberstein jeweils in Wochenstubenquartieren nachgewiesen und im Keller des 
Schlosses Herberstein als Überwinterer festgestellt. Im Winter 2000/2001 fanden sich dort 6 Ex-
emplare. 

Die genannten Objekte wurden aufgrund der Zerstörung von Quartieren (Dachrenovierungen bzw. 
Abdichten von Einflugöffnungen) der unmittelbaren Umgebung in den letzten Jahren individuen-
reicher von dieser Art besiedelt, d. h., dass die aktuell höheren Zahlen auf Zuzug zurückzuführen 
sind. 

Großes Mausohr, Myotis myotis 

Mittels Detektor und Sichtkontakt gelang der Nachweis der Art im Bereich des Wolfsgeheges. Es 
wurden mehrere jagende Exemplare festgestellt. Zusätzlich wurde am Dachboden des Schlosses in 
einem Loch eines Dachbalkens ein einzelnes Männchen im Sommerquartier gefunden. 

Im Winter konnte ebenfalls ein Einzelexemplar in einem Loch in der Decke des Weinkellers fest-
gestellt werden. Somit wird das Schloss Herberstein auch für diese Art als Winterquartier genutzt. 

Wimperfledermaus, Myotis emarginatus 

Von der Wimperfledermaus konnte eine individuenreiche Wochenstube mit etwa 160 Exemplaren 
am Dachboden des Schlosses nachgewiesen werden. 

7.2.4. Gefährdungsfaktoren und Defizitanalyse 

Große Hufeisennase, Rhinolophus ferrumequinum 

 Beeinträchtigung des Nahrungsbiotops (lockere Busch- und Baumbestände in der Klamm) 

Kleine Hufeisennase, Rhinolophus hipposideros 

 Verwendung von Fackeln und Störungen durch Führungen 

 Dachreparaturen im Frauenhaus St. Johann bedürfen einer Absprache etwaiger Sanierungster-
mine mit den ausführenden Firmen und der Bauleitung 

Großes Mausohr, Myotis myotis 

 Verwendung von Fackeln und Störungen durch Führungen 

Wimperfledermaus, Myotis emarginatus 

 Dachreparaturen im Reproduktionszeitraum (Ende April bis Anfang August) sind zu vermei-
den 
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Aus fledermauskundlicher Sicht sind prinzipiell folgende Eingriffe zu unterlassen: 

 Kollision von Dachreparaturterminen mit der Reproduktionszeit (Mai-September) der Tiere 

 Beheizung einiger von Fledermäusen benutzter Kamine im Schloss 

 oftmalige Störungen, besonders durch Führungen im Zeitraum 1. Oktober bis 15. Mai im Kel-
ler; hier sollte auch im Sommer auf die Verwendung von Fackeln oder von anderem offenen 
Licht verzichtet werden 

 Einsatz von Insektiziden in benachbarten Obstkulturen 

7.2.5. Schutzziele 

Große Hufeisennase, Rhinolophus ferrumequinum 

 Biotop- und Bestandserhaltung 

 Veränderungslose Sicherstellung der Verwendbarkeit der aktuell genutzten Quartiere (Dachbö-
den, Keller, Kamine) 

Kleine Hufeisennase, Rhinolophus hipposideros 

 Biotop- und Bestandserhaltung 

 Veränderungslose Sicherstellung der Verwendbarkeit der aktuell genutzten Quartiere (Dachbö-
den, Keller, Kamine) 

Großes Mausohr, Myotis myotis 

 Biotop- und Bestandserhaltung 

 Bereitstellung von Ersatzquartieren mit der Zielsetzung, auf lange Sicht natürliche Quartiere 
(Alt- und Totholzbestände) sicherzustellen 

Wimperfledermaus, Myotis emarginatus 

 Biotop- und Bestandserhaltung 

 Veränderungslose Sicherstellung der Verwendbarkeit der aktuell genutzten Quartiere (Dachbö-
den, Keller, Kamine) 

7.2.6. Management 

Es wurden konkrete Absprachen mit den Eigentümern der Gebäude zum Schutz vorhandener Fle-
dermausquartiere, v. a. bezüglich der Kaminheizung, des Kellers und des Dachbodens, getroffen 

Zusätzlich wurde ein Fledermaus-Schutzprojekt in Zusammenarbeit mit der Hauptschule Passail 
gestartet. Die SchülerInnen bauten etwa 60 Fledermauskästen, die im Klammbereich vom Bearbei-
ter montiert wurden, weitere 20 Stück stellte die Landesforstinspektion zur Verfügung. 
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Im Frauenhaus wurden Dachbodenabteilungen als quartiersichernde Maßnahmen angeregt und 
vom Bearbeiter selbst durchgeführt 

Maßnahmen: 

 Abstimmung von Reparatur- und Ausbauarbeiten am Dach mit dem Bauherrn und den jeweili-
gen Baufirmen 

 Vermeidung von Kellerführungen im Winter 

 keine Verwendung von offenem Licht bei den Führungen in den Kellergewölben 

 Erhaltung von Alt- und Totholzbeständen im Klammbereich unterhalb des Schlosses (z. B. 
Rosskastanien, Bergahorn) 

 Schaffung von Ersatzquartieren (Fledermauskästen), bis ein ausreichender Stand an nutzbaren 
natürlichen Quartieren erreicht ist 

 Erhaltung und Optimierung der wesentlichen Gebäudestrukturen 

 Erhaltung der Einflugöffnungen in Fensterstöcken (besonders wichtig zum Zeitpunkt eventuel-
ler Restaurierungsarbeiten am Außenverputz des Schlosses Richtung SO, SW und S. 

 Koordination der Termine von Restaurierungsarbeiten, um Kollisionen mit der Reproduktions-
zeit und der besonders sensiblen Winterruhephase zu vermeiden. 

Da nach Absprache Zusagen seitens der Natur- und Tierparkverwaltung bzw. Fr. Andrea Herberst-
ein erreicht wurden, die fledermauskundlichen Schutzmaßnahmen zu befolgen, besteht aktuell kein 
dringender Handlungsbedarf. Der Verlust von Rhinolophus ferrumequinum ist im Zusammenhang 
mit dem flächendeckenden Rückgang der Art in Mitteleuropa zu sehen und nicht mit einer direkten 
Beeinflussung durch Aktivitäten im Schloss selbst. 

FREITAG, B. (1996): Gebäudebewohnende Fledermäuse in den steirischen Bezirken Hartberg, Weiz, Graz-
Umgebung und der Stadt Graz – Ein Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung (Mammalia, Chiroptera). – Mittei-
lungen Naturwissenschaftlicher Verein Steiermark, 125:207-223. 

7.2.7. Anhang: Gesamtartenliste des Gebiets mit Kommentar 
Anmerkungen: FFH, Annnex IV = Art, genannt im Annex IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; RL-Ö = Rote Liste 
Österreichs (BAUER, K. & F. SPITZENBERGER (1994): Rote Liste der in Österreich gefährdeten Säugetierarten (Mamma-
lia), 35-39. In: Gepp, J. (Red.): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für 
Umwelt, Jugend und Familie, 2, 5. Auflage, 355 S. 

Wasserfledermaus, Myotis daubentonii 

FFH, Anh. IV; RL-Ö: 4 = potenziell gefährdet 

Die Wasserfledermaus ist eine typische Waldfledermaus mit Hauptvorkommen in lichten Wäldern. 
Wie der Name sagt, jagt die Art in Gewässernähe, bevorzugt nach kleinen Fluginsekten (Mücken, 
Schnaken, Nachfalter). Die Wochenstuben finden sich meist in hohlen Bäumen. Europaweit kam es 
zu einer Vermehrung der Populationen – hervorgerufen durch die allgemeine Eutrophierung der 
Gewässer und der damit verbundenen höheren Insektenreproduktion. 
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Kleine Bartfledermaus, Myotis mystacinus 

FFH, Anh. IV; RL-Ö: 4 = potenziell gefährdet 

Die Art kommt vom Flachland bis ins Gebirge vor und ist weit verbreitet. Bevorzugt besiedelt sie 
offenes Gelände, oft auch in Siedlungsnähe. Ihre Nahrung besteht großteils aus Mücken, Eintags-
fliegen, kleinen Libellen, Käfern und Nachtfaltern. Da die Wochenstuben der Kleinen Bartfleder-
maus oft an Häusern zu finden sind, ist die Vertreibung durch Hausbesitzer eine der größten Ge-
fährdungsursachen. 

Breitflügelfledermaus, Eptesicus serotinus 

FFH, Anh. IV; RL-Ö: 4 = potenziell gefährdet 

Die Art ist ein Siedlungsfolger: Wochenstuben sind in Gebäudespalten, unter Dachplatten, hinter 
Fassadenverkleidungen und in warmen Dachstühlen zu finden. Ihre Jagdgebiete sind Gärten, Parks 
und Wiesen in Siedlungsnähe, wo die Breitflügelfledermaus nach größeren Insekten jagt. Einstens 
war sie in jeder ländlich geprägten Siedlung anzutreffen, heute sind die Bestände durch die Zu-
nahme versiegelter Flächen, durch Pestizideinsatz und durch den Autoverkehr stark reduziert. 

Zweifarbfledermaus, Vespertilio murinus 

FFH, Anh. IV; RL-Ö: B3 = gefährdete Durchzügler, Überwinterer, Übersommerer 

Die Zweifarbfledermaus war ursprünglich eine Baumhöhlen- und Felsspaltenbewohnerin, mittler-
weile besiedelt sie hauptsächlich städtische Strukturen. Von der Art liegen nur vereinzelte Fort-
pflanzungsnachweise aus Österreich vor. 

Graues Langohr, Plecotus austriacus 

FFH, Anh. IV; RL-Ö: 4 = potenziell gefährdet 

Die Art lebt in der Kulturlandschaft oft in Siedlungsnähe; sie ist eine Charakterart der Ebenen und 
meidet größere Waldgebiete. Die Nahrung besteht hauptsächlich aus Nachtfaltern. Ihre Wochen-
stuben findet man in Gebäuden mit warmen Dachböden. 

Kleiner Abendsegler, Nyctalus leisleri 

FFH, Anh. IV; RL-Ö: 3 = gefährdet 

Der Kleine Abendsegler ist eine Waldfledermaus und besiedelt ausgedehnte Wald- und Parkgebiete 
mit Altbäumen. So sind auch die Wochenstuben vorwiegend in Baumhöhlen zu finden. Für diese 
Art sind künstliche Fledermaus-Ersatzquartiere von besonderer Bedeutung. Der Kleine Abendseg-
ler wird durch intensive Forstwirtschaft vielerorts verdrängt. Das Gebiet um Schloss Herberstein 
wird als Balzquartier genutzt. 

Zwergfledermaus, Pipistrellus pipistrellus 

FFH, Anh. IV, RL-Ö: 4 = potenziell gefährdet 

Die Art nutzt Untersichtschalungen an Gebäuden und Baumhöhlen als Sommerquartier. Winter-
quartiere sind Spalten in beheizten Wänden von Gebäuden und in erster Linie Baumhöhlen. Die 
Zwergfledermaus jagt Kleininsekten im Flug und ist ein ausgezeichneter Kletterer. 
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Die Feistritzklamm und das Schloss Herberstein zählen vom Quartierangebot, der Quartierstruk-
tur und vor allem vom Artenspektrum her zu den bedeutendsten Gebieten der Steiermark. Der 
Tierpark ist durch sein besonderes Nahrungsangebot von überregionaler Bedeutung für den Fle-
dermausschutz. 

7.3. Vögel 

Zusammenfassung 

Das Natura 2000-Gebiet Feistritzklamm/Herberstein ist trotz des zahlenmäßig begrenzten Vor-
kommens von Schutzgütern als ornithologisch wertvoll einzustufen. Neben vier Arten des Annex I 
der Vogelschutz-Richtlinie – Uhu (Bubo bubo), Schwarzspecht (Dryocopus martius), Grauspecht 
(Picus canus) und Halsbandschnäpper (Ficedula albicollis) – zeichnet sich das Gebiet durch eine 
typische, sehr artenreiche Laubwald-Avizönose mit vielen höhlenbrütenden Arten aus. Insgesamt 
wurden im Gebiet 75 Vogelarten festgestellt, davon 13 Arten der Roten Liste der Steiermark und 
10 Arten der Roten Liste Österreichs. 

Die hohe Qualität der Avifauna gründet sich auf das reichlich vorhandene Totholz und auf das 
häufige Vorkommen mehrerer Spechtarten. Dadurch ist die Basis für eine entsprechende Bestands-
struktur und einen großen Reichtum an Bruthöhlen gegeben. Besonders die rechtsufrig gelegenen 
lückigen Traubeneichen-Kiefernbestände und die Rotbuchenwälder bilden die wertvollsten Lebens-
räume und beherbergen einen Großteil der Schutzgüter. 

Aus diesen Gründen zielt das Management des Gebiets auf den Erhalt der aktuell für die Schutzgü-
ter und für viele weitere Arten wichtigen Habitate und deren zukünftigen Ersatz ab. Ein zweiter 
Schwerpunkt des Managements ist die generelle Belassung von anfallendem Totholz in der gesam-
ten Klamm. 

Die schwere Zugänglichkeit und die Bereitschaft der Grundeigner zur Kooperation sind gute Vor-
aussetzungen für die Erhaltung des hohen ornithologischen Werts des Gebiets. Diese günstige 
Ausgangssituation lässt das Untersuchungsgebiet zu einer „Keimzone“ für viele Arten werden, von 
der aus umliegende Gebiete immer wieder neu besiedelt werden können. 

7.3.1. Einleitung und Fragestellung 

Die Untersuchungen wurden im Auftrag des Instituts für Naturschutz und Landschaftsökologie, 
Steiermark (IN:ST), durchgeführt. 

Der vorliegende Bericht gibt auf Basis der erfolgten Begehungen und der vorhandenen Daten eine 
Darstellung des Ist-Zustandes und macht Management- und Monitoringvorschläge für Annex I-
Arten der VS-RL im Natura 2000-Gebiet Feistritzklamm/Herberstein. 

Ziele der Untersuchung waren eine flächendeckende Erhebung bzw. parzellengenaue Zuordnung 
des Vorkommens der Arten des Annex I VS-RL, die Ermittlung der jeweiligen Populationsgrößen, 
ein Abschätzen der Gefährdungspotenziale und, daraus abgeleitet, die Entwicklung eines Manage-
ment- und Monitoringprogramms. Das Gebiet wurde auf Vorkommen weiterer prioritärer Schutz-
güter und Arten der Roten Listen hin untersucht; dabei wurden flächendeckend qualitative- und 
Statuserhebungen aller vorkommenden Vogelarten durchgeführt. 
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7.3.2. Methode, Datenlage und Zeitaufwand 

Zur Erhebung der Avifauna wurden drei Methoden angewandt: 

 Die gezielte, flächendeckende Suche nach Spechten, Uhu (unter Verwendung einer Klangat-
trappe) und Halsbandschnäpper im geeigneten Habitat zur entsprechenden Jahreszeit. 

 Eine quantitative Rasterkartierung (LENTNER & LANDMANN 1994; POLLHEIMER et al. 1999); 
dabei wurden alle Beobachtungen von Vögeln bzw. ihres Verhaltens im erstellten Rastersystem 
(160 x 160 m über das gesamte Gebiet) vermerkt, vergleichbar dem Vorgehen bei einer Re-
vierkartierung. Die Vermessung erfolgte mit Laserdistanzmesser, Kompass und Gefällemesser. 
Es wurden fünf vollständige Begehungen dieser Rasterfelder durchgeführt. 

 Eine Revierkartierung des Altholzbestandes (ehemaliges Mufflongehege) nach den internatio-
nal empfohlenen Richtlinien (BIBBY et al. 1995); dabei wurde die Fläche achtmal begangen, 
zweimal davon am Abend. 

Die Datenlage ist aufgrund der zahlreichen Begehungen sehr gut. Zusätzliche Informationen stam-
men von A. Kaufmann (Tierparkleiter), A. Häusler (Förster), U. Kozina und P. Sackl und von ver-
schiedenen anderen Personen, die unter anderem im Rahmen zweier Informationsveranstaltungen 
befragt wurden. 

Weiters konnte auf folgende Literatur zurückgegriffen werden: 

BEZZEL 1985, 1993; DALBECK & BREUER 2001; DVORAK, 1998; DVORAK, RANNER & BERG 
1993; GLUTZ v. BLOTZHEIM & BAUER 1980; KOZINA 1983; SACHSLECHNER 1995; SACKL & 
DÖLTLMAYER 1996; SACKL & SAMWALD 1997; SAMWALD & SAMWALD 1984 

Es konnten nicht alle Teile der Klamm begangen werden, jedoch ist dies in Bezug auf Uhu, 
Schwarz- und Grauspecht auch nicht erforderlich, da die Arten auch aus größerer Distanz beobach-
tet werden können. Beim Halsbandschnäpper war es möglich, alle potenziell geeigneten Habitate 
zu begehen, sodass auch hier von einer praktisch vollständigen Erhebung ausgegangen werden 
kann. 

Falls nicht anders vermerkt, erfolgten die Begehungen in den frühen Morgenstunden (Beginn: eine 
Stunde nach Sonnenaufgang) und dauerten drei bis vier Stunden, in jenem Zeitraum also, in der die 
Vögel ihren Gesang am konstantesten vortragen. Längere Begehungen hatten meist spezielle The-
men zum Anlass. Die Begehungen wurden in den Jahren 2000 und 2001 durchgeführt. 

Die hohe Anzahl an Begehungen hat zu einer sehr guten Datenlage bezüglich der geschützten Ar-
ten sowie der Gesamtavifauna des Gebiets geführt. 
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Zwischen 1977 und 1981 brütete der Uhu im Gebiet. 1985 konnte ein rufendes Männchen festge-
stellt werden (KOZINA 1983). Seitdem konnte der Uhu nicht mehr als Brutvogel nachgewiesen 
werden (KOZINA 1983, DVORAK 1998). Der mit dem Gebiet betraute Förster berichtete, den Uhu in 
den letzten Jahren mehrmals zur Balzzeit rufen gehört zu haben (Häusler, mündl. Mitteilungen). 

Bei den Begehungen am 07.08. und 08.08.2000 konnte der Uhu dreimal im Gebiet beobachtet wer-
den. Am 08.08. konnte die Futterübergabe des Altvogels an den bereits flüggen Jungvogel mitver-
folgt werden. Dieser Umstand lässt für das Jahr 2000 vermuten, dass der Uhu spätestens nach dem 
Ausfliegen der Jungen in die Klamm eingewandert ist. Im Jahr 2001 konnten neben weiteren Beo-
bachtungen sowohl die Balzrufe am 27. Januar als auch die Bettelrufe der Jungen als Brutnachweis 
am 15. Juli registriert werden (s. Karte 7). 

Aufgrund der Größe der Reviere ist grundsätzlich die ganze Klamm als potentieller Lebensraum zu 
nennen. Geeignete Nahrungshabitate im Gebiet stellen für den Uhu vor allem die offenen Flächen 
dar. Die Größe von Uhurevieren schwankt erheblich zwischen 12 und 20 km2. Speziell zur Brutzeit 
nutzt die Art jedoch nur einen sehr eingeschränkten Bereich im Umkreis des Brutplatzes (GLUTZ v. 
BLOTZHEIM & BAUER 1980). Der Abstand zwischen den Horsten beträgt im oberen Murtal 3,6-
17,5 km (SACKL & DÖLTLMAYER 1996). Für die Nistplatzwahl selbst kommen Felssimse und Ni-
schen in Frage, selten werden steinige Hänge gewählt (Bodenbrut). Der Uhu bevorzugt jene Fels-
wände, die durch spärlichen Bewuchs dem brütenden Altvogel Deckung bieten, ihm aber auch 
einen entsprechenden Ausblick gewähren. Zu dicht verwachsene Brutfelsen werden aufgegeben. 

Der steirische Gesamtbestand wird auf 25-50 Paare geschätzt (SACKL & SAMWALD 1997). 

Das Vorkommen des Uhus wird vor allem durch das Vorhandensein geeigneter Brutplätze be-
stimmt. Die Art reagiert sehr empfindlich auf Störungen während der Brut. Die Ungestörtheit der 
Brutplätze ist daher ein wichtiger Faktor. Gefahr droht dem Uhu leider auch immer noch durch 
direkte Verfolgung und Aushorstung der Jungvögel. Die Situation im Untersuchungsgebiet ist vor 
allem wegen der guten Kooperation mit dem Eigentümer und der Unzugänglichkeit sehr günstig 
für die Art; deshalb könnte dieses Gebiet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der lokalen Popu-
lation leisten. 

Gefährdungspotenzial 

Vor allem würde eine Störung am Brutfelsen eine Gefährdung bedeuten. Der Uhu ist ganzjährig 
(nicht nur während der Brutphase!) an den Brutfelsen gebunden (DALBECK & BREUER 2001). Er 
nutzt diesen z. B. auch als Tageseinstand, als Ort der Balz und Kopulation und als Rupfungsplatz. 
Die Abwägung der tolerierbaren Störungsintensität ist schwierig. Einerseits brüten Uhus öfters in 
der Nähe von vom Menschen genutzten Stellen, z. B. in Steinbrüchen, andererseits kann in der 
sensiblen Zeit der Hauptbalz und Eiablage eine einzige Störung in Horstnähe zu einer Aufgabe der 
Brut führen. 

Ein zu starkes Verwachsen des Felsens stellt eine weitere Gefährdungsquelle dar. Dadurch kann es 
zur Aufgabe des Brutfelsens kommen, da die Vögel nicht mehr zufliegen können und auch der 
geforderte Ausblick zur Sicherung nicht mehr gegeben ist. 

Schutzziel 

Der Schutz des Horstplatzes vor Störungen stellt das oberste Schutzziel dar. Eine weiteres Schutz-
ziel ist das Freihalten des Horstfelsens vor aufkommendem Baumbewuchs. 
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Da die Art polyterritorial ist (d. h., ein Männchen kann bis zu drei nicht aneinander grenzende Re-
viere besitzen), ist die genaue Determination der Anzahl der Brutpaare mit den verwendeten Me-
thoden nicht möglich. Dennoch weist jedes besetzte Revier, wenn darin auch nicht gebrütet wird, 
den Lebensraum als für die Art geeignet aus. Die zahlreichen Simultanbeobachtungen und die Auf-
teilung der Reviere sowie der bevorzugten Waldtypen lässt die tatsächliche Anzahl an Brutpaaren 
wahrscheinlich nur wenig von der Anzahl der ausgewiesenen Reviere (15) abweichen. 

Gefährdungspotenzial 

Das größte Gefährdungspotenzial ist die Lebensraumzerstörung durch Nutzung der Waldbestände. 
Da die Qualität der erzielbaren Holzsortimente nur sehr gering und eine kostendeckende Erzeugung 
kaum möglich ist, wäre nur eine Nutzung des Brennholzes zum Eigenbedarf denkbar. Nutzbar wä-
ren dabei jene Bestände, die in der Nähe der Hangkante oder eines Weges liegen. Der Standort ist 
ausgesprochen karg, sodass eine Wiederbewaldung lange Zeit in Anspruch nehmen würde. Zusätz-
lich weisen diese Bestände eindeutigen Schutzwaldcharakter auf, schützen also den Standort selbst 
vor den abtragenden Kräften der Schwerkraft, des Wasser etc. Ihr Erhalt liegt daher nicht nur im 
Interesse des Naturschutzes. 

Eine weitere Gefahrenquelle würde die selektive Entnahme von Totholz bedeuten. Damit würde 
die lockere Bestandsstruktur und auch der Höhlenreichtum der Waldbestände negativ beeinflusst. 
Das reiche Totholzvorkommen sichert der Art das entsprechende Angebot an natürlichen und von 
anderen Arten angelegten Höhlen. 

Schutzziel 

Oberste Schutzpriorität fällt dem Erhalt der bodensauren Traubeneichen-Rotkiefernbestände zu. 

Ein zweites Schutzziel ist der Erhalt der Rotbuchenwälder als Pufferzonen. Dieses Schutzziel deckt 
sich weitestgehend mit den für den Schutz des Schwarzspechtes vorgeschlagenen Maßnahmen. 

Als dritte Maßnahme wäre eine generelle Belassung von Totholz in der gesamten Klamm zu nen-
nen. Diese bereits bei den Managementvorschlägen für die beiden Spechtarten genannte Forderung 
würde das hohe Angebot an Bruthöhlen für die Art noch verbessern. 

Managementmaßnahmen im Detail 

Von Seiten der Grundeigner besteht die Bereitschaft zur Außer-Nutzung-Stellung der jeweiligen 
Bestände, wenn etwaige wirtschaftliche Nachteile abgegolten werden. Daher wird zum Schutz der 
Art die Erhaltung folgender Flächen vorgeschlagen. 

 Parz. Nr. 20/22, 20/18, 20/15, 2, 3/2, 3/3, 121: Erhaltung der Traubeneichen-
Rotkiefernbestände und der Schluchtwälder auf diesen Parzellen. Speziell Parz. Nr. 20/15 ent-
hält mehr als 50 % der Reviere. 

 Parz. Nr. 14/1: Erhalt des Wärme liebenden Traubeneichenbestandes mit Hainbuche. 

 Parz. Nr. 7/2: Belassung der Alteichen im ehemaligem Gehegebereich. Für die Besitzer der 
Flächen bedeutet dies einen Verzicht auf Nutzung; außerdem ist eine Kontrolle der Verjüngung 
notwendig, um den zukünftigen Baumersatz zu sichern. Zur Zeit fehlt eine Verjüngung fast 
vollständig, jedoch kann der von Seiten der Tier- und Naturparkverwaltung Herberstein ver-
sprochene Abschuss des letzten noch verbliebenen Schalenwildes als notwendige Vorausset-
zung für eine zukünftige natürliche Verjüngung der Waldbestände gesehen werden. 
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 Parz. Nr. 20/1, 20/15, 2, 3/1, 3/7, 135: Die hochstämmigen Rotbuchenbestände fungieren, e-
benso wie die eichenreichen Bestände der Parz. Nr. 7/2, 14/1, als Pufferzonen um die bevor-
zugten Eichen-Kiefernbestände. Ihr Erhalt soll gesichert werden. Für die Zukunft ist zu erwar-
ten, dass diese Bestände entsprechende Bruthöhlen und eine geeignete Kronenraumstruktur 
aufweisen und das auch in diesen Bereichen dann Reviere etabliert werden. 

Anfallendes Totholz, soweit keine Kalamitäten beobachtet und keine Besucher gefährdet werden, 
ist in der gesamten Klamm zu belassen. Diese Maßnahme kommt auch dem Schutz vieler Höhlen 
bauender Arten entgegen und stellt für den Halsbandschnäpper ein ausreichendes Höhlenangebot 
sicher. 
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nügend aktuelle Funde vorlagen, wurde von einer gezielten Nachsuche durch Ablösung von Rin-
denpartien anbrüchiger Bäume im zweiten Untersuchungsjahr (2001) Abstand genommen, um 
diesen Lebensraum nicht unnötig zu beeinträchtigen. 

Mit den bisherigen Nachweisen der Art und aufgrund der zur Verfügung stehenden Totholzmenge 
im untersuchten Areal kann der Ist-Zustand für diese Art als „gut“ bewertet werden. 

Anmerkung: Auch im benachbarten Schlosspark Schielleiten wurde am 1. Mai 1998 ein Exemplar 
unter Eichenrinde nachgewiesen. Die Einbeziehung dieses Areals mit seinen ebenfalls sehr alten 
Baumbeständen (speziell entlang der Teichufer) in ein landesweites Schutzprogramm für Altholz-
inseln wäre wünschenswert. 

Eremit,  Juchtenkäfer,  Osmoderma  eremita  

FFH, Anh. II, IV; RL-Ö: 2 = stark gefährdet 

Aus der Steiermark liegen erst einige wenige Funddaten, v. a. aus der Süd- und Weststeiermark, 
vor (ADLBAUER 1980; KREISSL 1974a). In Herberstein befindet sich das nördlichste Vorkommen 
der Art in der Steiermark. 

Erst ein Weibchen dieser Art konnte festgestellt werden. Am 23. August 1978 fand C. Wieser das 
Individuum im Altbaumbestand der trockenwarmen Hänge (s. Karte 13). 

Aufgrund der unverändert guten Entwicklungsvoraussetzungen für Osmoderma eremita im Pro-
jektgebiet kann davon ausgegangen werden, dass ein Vorkommen nach wie vor besteht. 

Anlässlich eines Leuchtabends im August 2001 flog „etwas großes Schwarzes“ ans Auto des 
Schmetterlingsexperten DI H. Habeler. Die intensive Duftwolke, die das Tier ausströmte, wäre 
typisch für den Juchtenkäfer. Leider war das angeflogene Exemplar nicht auffindbar. Ein aktueller 
Nachweis einer Imago von Osmoderma eremita ist daher noch ausständig. Das Vorkommen ist 
aber sehr wahrscheinlich, da die mit ihm verwandten und ebenfalls seltenen Arten wie Gnorimus 
variabilis (LINNAEUS) und die Rosenkäfer Protaetia aeruginosa (DRURY), Protaetia fieberi 
(KRAATZ), Protaetia lugubris (HERBST), die ein ähnliches Brutmilieu benötigen, mittels Obstkö-
der-Kübelfallen im Jahr 2001 nachgewiesen werden konnten.  

7.4.4. Gefährdungsfaktoren und Defizitanalyse 

Bereits seit 1996 wird in Zusammenarbeit mit dem Tier- und Naturpark Herberstein darauf geach-
tet, die Baumpflege auf ein Minimum zu reduzieren und dort, wo es die Sicherheit der Besucher 
erlaubt, nicht in den natürlichen Kreislauf einzugreifen. Totholz wird bewusst liegen gelassen. Der 
Altholzbestand (Pz. 7/2) mit den für den Eichenbock wertvollen Alteichen ist z. Z. außer Nutzung. 
Insgesamt beurteilen wir die den vier Arten zur Verfügung stehenden lebensnotwendigen Habitat-
ressourcen, sowohl hinsichtlich der Quantität als auch der Qualität, als ausgesprochen gut; stabile 
Populationen sind rezent vorhanden und sollten – bei gleichbleibendem Zustand ihrer Lebensbe-
dingungen – im Gebiet auch zukünftig existent sein. Eine Ausnahme bildet der Eremit, für den , 
wie oben erwähnt,  ein aktueller Nachweis noch fehlt. Andere Gefährdungsfaktoren, die außerhalb 
der inter- und intraspezifischen Wechselwirkungen der Arten selbst stehen (Kalamitäten, Infektio-
nen, Parasitismus etc.), sind, nicht zuletzt aufgrund des Entgegenkommens der Grundbesitzer, vor-
erst nicht zu erkennen. 

Nach Plänen der Tier- und Naturparkverwaltung soll der östliche Teil des Altholzhanges zukünftig 
zum Steinbockgehege umfunktioniert werden. Eine solche Nutzung steht nicht im Widerspruch zu 
den Schutzzielen, vorausgesetzt der bestehende Baumbestand und der Westteil mit vorhandener 
Eichenverjüngung bleiben erhalten. 
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7.4.5. Schutzziele 

Großer Eichenbock, Cerambyx  cerdo  

Der Eichenbock Cerambyx cerdo entwickelt sich in sonnenexponierten Alteichen, das Beibehalten 
eines parkähnlichen Landschaftsbildes ist daher anzustreben (vgl. ZABRANSKY 1998). Ein arten- 
und strukturreicher Unterwuchs ist ebenso von Bedeutung (HÖLLING 2000). Das Zuwachsen der 
nährstoffreichen Flächen, etwa durch Robinien oder Brombeeren, ist zu verhindern und der Eichen-
jungwuchs zu fördern. 

Hirschkäfer,  Lucanus cervus  

Der Hirschkäfer Lucanus cervus bevorzugt zwar Eichen, angenommen werden aber auch Ulmen, 
Weiden, Pappeln und Eschen. Dabei werden jeweils morsche Wurzeln, Stämme und Stümpfe, nicht 
aber hohle Stämme befallen. Ein Mindestmaß an Totholz ist erforderlich und muss weiterhin gesi-
chert bleiben. 

Scharlachkäfer,  Cucujus  cinnaberinus  

Der Plattkäfer Cucujus cinnaberinus lebt unter alter, verwesender oder morscher Rinde toter Bäu-
me und Stubben verschiedenster Laubbaumarten, in erster Linie in Au- und Urwaldbeständen. Für 
ihn ist liegendes oder auch stehendes Laubbaum-Totholz mit größerem Stammdurchmesser wesent-
lich. 

Eremit,  Osmoderma eremita  

Der Eremit Osmoderma eremita ist, wie der Große Eichenbock und der Scharlachkäfer, eine Ur-
waldreliktart und entwickelt sich im Mulm alter Laubbäume, v. a. in alten, anbrüchigen Stämmen 
von Eichen, Weiden, Buchen, Linden und Eschen, manchmal auch in Obstbäumen. Bevorzugt 
werden hohle Bäume in besonnten Lagen, jedoch verbunden mit einem gewissen Feuchtigkeitsan-
gebot. Von Bedeutung ist auch der Zersetzungsgrad des Mulms (schwarzer Mulm). Die Bewahrung 
hohler, mulmreicher Altbäume ist daher notwendig.  

7.4.6. Management 

Aus coleopterologischer Sicht besteht aktuell kein dringender Handlungsbedarf. Einzig die Entfer-
nung einiger in den letzten Jahren gepflanzter Bäume und die Rodung des Brombeerdickichts bei 
einigen größeren Eichenbock-Brutbäumen sollten sofort vorgenommen werden. Es ist aber wichtig, 
die im vorigen Kapitel beschriebenen Schutzziele spätestens in drei Jahren auf ihre Umsetzung hin 
zu kontrollieren bzw. den Zustand wichtiger Strukturelemente (stehendes und liegendes Totholz, 
Eichenaltbäume, Jungwuchs etc.) noch detaillierter zu erheben (s. Monitoring). 

Jede Nutzungsänderung auf dieser Fläche (z. B. Errichtung von Gehegen) muss naturschutzfachlich 
begleitet und auf ihre Auswirkungen hin begutachtet werden. 

Die Aufnahme von Silikatmagerrasenflächen im oberen Hangbereich in das Biotoperhaltungspro-
gramm des Landes Steiermark wird als äußerst sinnvoll – und auch unbedingt notwendig – angese-
hen. 

Langfristig ist für das Vorkommen des Großen Eichenbocks entscheidend, dass sich in Teilflächen 
Eichenjungwuchs ungestört entwickeln kann, da Brutbäume früher oder später absterben und der 
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Käfer sich nur in lebenden Altbäumen entwickelt. Zudem sollten die Bäume in lockeren Beständen 
stehen und sonnenexponiert sein. 

Für die anderen drei Arten ist der Anteil an zur Verfügung stehendem Laubbaum-Totholz von ent- 
scheidender Bedeutung. 

Um die Qualität des Standorts für die bearbeiteten Käferarten langfristig zu sichern, ist somit Fol- 
gendes vorrangig zu beachten: 

Anmerkung : kurzfristig = 1-3 Jahre; mittelfristig = 3-10 Jahre; langfristig = ab 10 Jahre.

Ø Pflanzungen im Altholzbestand entfernen – kurzfristig 

Ø Altholzanteil sowie liegendes und stehendes Totholz belassen (im Gesamtgebiet) – langfristig 

Ø auf eine entsprechende Verjüngung (Laubholzarten, v. a. Eiche) achten (im Gesamtgebiet, spe- 
ziell im Altholzbestand) – mittel- bis langfristig 

Ø das Zuwachsen der offenen und halboffenen Stellen verhindern (im Altholzbestand) – kurz- bis 
mittelfristig 

Ø Robinienbewuchs eindämmen (im Altholzbestand oberhalb des Weges vom historischen Gar- 
ten bis zur Feistritz) – kurz- bis mittelfristig 

Ø Weißdornbestände belassen bzw. fördern (speziell im Altholzbestand) – mittel- bis langfristig

Genaue Bestandsanalysen und Vorschläge für Schutzmaßnahmen für diese vier EU-geschützten 
Arten sind übrigens auch Inhalt eines fachwissenschaftlichen Artikels (HOLZER & FRIEß 2001), der 
im Anhang dieses Berichts zu finden ist.

Anmerkung zu einem möglichen Vorkommen des „Alpenbocks“ :

Eine vor einigen Jahren von  erstellte Verbreitungskarte für die
prioritäre Spezies Alpenbock (Rosalia alpina) weist auch ein Vorkommen in Herberstein auf
(GEPP 2002). Leider lässt sich nicht nachvollziehen, auf welchen Datensatz der Verbreitungs-
punkt zurückgeht. Von hohem Interesse ist dieser Umstand deshalb, weil das Ehepaar 

 ( ), Besitzer einer großen Waldparzelle im EUS-Gebiet, unabhän-
gig davon angegeben hat, den besagten Käfer schon mehrmals gesichtet zu haben, jeweils auf
eigenem Buchenklafterholz, das mit Sicherheit aus der Feistritzklamm stammt. Eine Überprü-
fung anhand mehrerer Käferbestimmungsbücher ergab eindeutig die richtige Identifikation!!

Bisher galt das Vorkommen dieser prioritären EU-Käferart als ausschließlich auf altholzreiche,
sonnige Buchenwälder im Kalkgebiet beschränkt (Gesäuse, Mühlbachgraben, Raabklamm). Die
Käferspezialisten ( ) waren jedenfalls sehr verwundert über die oben
erwähnten Beobachtungen. Ein tatsächliches Vorkommen wird auch deshalb nicht ausgeschlos-
sen, weil, wie neue Erkenntnisse aus der Schweiz zeigen (Duelli, mündl. Mitt.), der Alpenbock
auch auf Silikat-Urgestein vorkommen kann.

Dieser höchst interessanten Frage nach einem tatsächlichen Vorkommen wird  in
nächster Zeit bewusst nachgehen. Sinnvoll wäre es auch, eine zoologische Diplomarbeit zu die-
sem Thema zu initiieren.

Sollte sich ein Vorkommen des prioritären Alpenbocks im Gebiet bewahrheiten, wären alle
fünf steirischen Käferarten des Annex II der FFH-RL aus diesem kleinen Gebiet bekannt,
was zweifellos eine Sensation bedeuten und eine weitere Aufwertung des Gebiets aus natur-
schutzfachlicher Sicht nach sich ziehen würde.
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bachtungen jedoch nicht gefährdet. Es wurden 22 Exemplare bei zwei Nachtexkursionen gezählt (s. 
Karte 14). 

Euplagia quadripunctaria verhält sich wie ein gemäßigter Binnenwanderer. Das bedeutet, dass die 
Individuen nicht am Ort ihrer Entwicklung bleiben, sondern zumindest einige 100 m weit ausflie-
gen. Es muss also zwischen den Larvalhabitaten, dem Flugraum der Imagines zur Nektarsuche, den 
Fluchträumen während heißer Tage und den Schwärmgebieten unterschieden werden. 

Die Larvalhabitate im Bereich von Herberstein sind nicht genau lokalisiert, es kommen aber nur 
krautschichtreiche Offenland-Bereiche in Frage, die an waldfreien Stellen am Hang zur Klamm 
liegen werden. Fluchträume während heißer Tage sind der Klammgrund und die lichten Waldpar-
tien darüber, die Imagines waren aber auch am bewaldeten Buchberg unter dem Kronenschluss der 
Bäume zu registrieren. Als Nektarspender sind generell Dost-Arten beobachtet worden. Nach  
EBERT (1997) sind gut 95 % der Individuen an Dost saugend gefunden worden, auch wenn andere 
Nektarspender an gleicher Stelle wuchsen; daher ist eine Vergrößerung der Population vermutlich 
durch Ausweitung der Dost-Bestände möglich. Da auch noch andere Schmetterlinge bzw. andere 
Insekten die Dostblüten besuchen und die Blüten den Nektar nur allmählich nachliefern, dürfte 
dieses beschränkte Nektarangebot der Grund für die zahlenmäßige Begrenzung der Population 
bilden. An anderer Stelle (bei Peggau) wurde beobachtet, dass auf ungefähr 10 bis 12 größere 
Dostpflanzen ein Exemplar von Euplagia quadripunctaria kommt. Es sollte untersucht werden, 
inwieweit der Dost von Pflanzen fressenden Wildtieren beeinträchtigt wird. Als nächtliches 
Schwärmgebiet ist der ganze obere Teil des Buchberges festgestellt worden. Auch wenn nicht ei-
gens dokumentiert, ist wegen der Mobilität der Imagines das gesamte nicht intensiv beweidete Are-
al von Herberstein als Flugraum anzunehmen. Am Klammgrund herrschen wegen des dortigen 
Kaltluftsees allerdings sehr ungünstige nächtliche Bedingungen. 

7.5.4. Gefährdungsfaktoren 

Es handelt sich aufgrund der Imaginal-Mobilität um eine einzige, im Genaustausch stehende Popu-
lation. Eine Gefährdung des Larvalhabitats ist über das Abweiden der Futterpflanzen der Raupen 
im Klammbereich und den unteren Hangpartien möglich. Als Raupenfutterpflanzen werden in 
EBERT (1997) 19 Arten genannt, von Huflattich und Taubnessel über das Geißblatt bis zur Salwei-
de, wobei aber die bodennahe Vegetation eindeutig bevorzugt wird. Ein Futterwechsel der Raupen 
im höheren Alter auf Sträucher, wie in DE FREINA & WITT (1987) angeführt, wird neuerdings be-
zweifelt. Eine weitere potenzielle Gefahr für die Larvalentwicklung wäre das Zuwachsen aller 
klammnahen Hangpartien. Über das Fraßverhalten von Weidetieren gegenüber dem Dost ist mir 
nichts bekannt, das sollte, wie bereits oben erwähnt, untersucht oder in Erfahrung gebracht werden. 
Würde eine Abzäunung zum Schutz von Dostbeständen erforderlich werden, sind diese Flächen 
jedoch vor der Sukzession, dem Zuwachsen, zu schützen. 

7.5.5. Schutzziel und Management 

Wird der momentane Zustand erhalten, bleibt aller Voraussicht nach Euplagia quadripunctaria auf 
dem Niveau einer mittelstarken Population. Eine Vergrößerung wäre mit vermehrtem Nektarange-
bot zu erreichen. Eine Öffnung des Klammweges für mehr Besucher wird aller Voraussicht nach zu 
keiner Beeinträchtigung der Ruhezonen führen, da in unserem Klima keine eigentliche Übersom-
merung stattfindet, sondern nur ein tageweiser Rückzug von den heißen Hängen. Das Weideverhal-
ten der in der Klamm befindlichen Pflanzenfresser sollte untersucht werden, um die oben erwähn-
ten Gefahrenpotenziale besser abschätzen zu können, die Fläche ist ja nicht sehr groß. Das 
Waldareal, obgleich von den Imagines genützt, sollte am Buchberg und an den Klammhängen kei-
nesfalls vergrößert werden. Die größte nächtliche Individuendichte wurde an der Grenze des Sili-
kat-Trockenrasens am Kammverlauf oberhalb des „Bierhäusls“ in der Nähe des Waldrandes bei der 
Steinmauer festgestellt. 
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Koppe, Cottus  gobio  

Die Koppe selbst wurde im Rahmen dieses Projekts nicht bearbeitet. Über das Vorkommen der Art 
im Klammabschnitt der Feistritz liegen uns lediglich mehrere Meldungen (A. Delefant, H. Gießauf, 
J. Wagner, mündl. Mitt.) seit den 1970er-Jahren vor. Genaue Bestandszahlen sind nicht bekannt. 
Als potenzieller Lebensraum kommt die gesamte Klammstrecke in Betracht. 

7.6.4. Gefährdungsfaktoren und Defizitanalyse 

Über aktuelle Gefährdungsursachen im Projektgebiet, die über den allgemeinen Verlust geeigneter 
Lebensraumflächen der beiden Arten (Gelbbauchunke: Zuschüttung, Verlust von Feuchtflächen; 
Koppe: Verbauung naturnaher Fließgewässerstrecken) hinaus gehen, kann zum jetzigen Zeitpunkt 
nichts ausgesagt werden. 

7.6.5. Schutzziele und Management 

Für beide Arten gilt, dass sie in der Steiermark weit verbreitet und relativ häufig sind. In den für sie 
geeigneten Biotoptypen treten sie regelmäßig auf. In einigen anderen steirischen Natura 2000-
Gebieten sind mit Sicherheit größere und stabilere Populationen vorhanden, sodass spezielle 
Schutzstrategien in Herberstein nicht erforderlich zu sein scheinen. 

Anmerkung: 

Auch das Bauchneunauge Lampetra planeri (1094) war zumindest bis vor ca. 10 Jahren aus 
dem Gebiet bekannt (Sandbank in der Klamm, Wehr bei St. Johann), wurde aber von uns nicht 
näher untersucht. Ein aktuelles Vorkommen ist fraglich. 

Da alle drei Arten für den Erhaltungszustand des Gebiets nicht wesentlich sind, wurde kein Mo-
nitoringprogramm ausgearbeitet. 
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8. Bearbeitung ausgewählter Zeiger-
gruppen 

8.1. Käfer 

Obwohl das Hauptaugenmerk in der nun mehr als zehnjährigen Forschungstätigkeit von  
im Natura-2000-Gebiet Feistritzklamm/Herberstein auf xylobionte und mycetophage Coleopteren 
gerichtet war, konnten bisher schon 916 Käferarten im Projektgebiet nachgewiesen werden. Die 
Projektarbeit der letzten beiden Jahre bezog sich in erster Linie auf die FFH-Arten Cucujus cinna-
berinus, Osmoderma eremita, Lucanus cervus und Cerambyx cerdo, noch mehr Aussagekraft über 
die Wertigkeit des Gebiets haben jedoch die zahlreichen übrigen - z. T. äußerst spektakulären - 
Funde. Die Artenpalette ähnelt der des Johannser Kogels im Lainzer Tiergarten bei Wien. Dazu 
kommen aber noch einige Trockenrasen-Raritäten, die aus den Bereichen der südexponierten xe-
rothermen Silikat-Magerrasen-Zonen stammen. Das Gebiet der Feistritzklamm bei Herberstein ist 
damit als Käferreservat von internationaler Bedeutung einzustufen. 

Über 60 Erstmeldungen für die Steiermark wurden in den letzten zehn Jahren aus dem Projektge-
biet publiziert; einige dieser Arten sind mittlerweile auch aus anderen Gebieten des Bundeslandes 
bekannt, aber für 53 Arten ist das geplante Europaschutzgebiet steiermarkweit nach wie vor der 
einzige bisher bekannte Standort.  

Für die Arten Euglenes oculatus, Euglenes nitidifrons, Trixagus gracilis und Mycetochara quadri-
maculata sind die Nachweise aus Herberstein die einzigen für ganz Österreich, und Stagetus elon-
gatus ist neu für die Fauna Mitteleuropas! 

Nicht weniger als 67 Arten stehen in der Roten Liste (RL) gefährdeter Tiere Österreichs (s. Tabelle 
33): 
RL-Kategorie  0: ausgestorben, ausgerottet oder verschollen 1 Art 

  1: vom Aussterben bedroht   5 Arten 

  2: stark gefährdet    21 Arten 

  3: gefährdet     2 Arten 

  4: potenziell gefährdet    18 Arten 

Von den zuletzt nachgewiesenen RL-Arten sind der von T. Frieß entdeckte Prachtkäfer Eurythyrea 
austriaca, der in Österreich als ausgestorben galt und einige Raritäten, die durch den erfolgreichen 
Einsatz von Obstködern im Sommer 2001 nachgewiesen werden konnten, wie z. B. Dromaeolus 
barnabita, Abdera quadrifasciata, Notolaemus unifasciatus, die Rosenkäfer Protaetia aeruginosa, 
Protaetia fieberi und Protaetia lugubris sowie der Bockkäfer Trichoferus pallidus, der bisher nur 
vom Schlosspark Laxenburg bei Wien bekannt war, besonders erwähnenswert 
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Nicht bodenständige Weitwanderfalter sind in der Artenliste an der 3. Stelle der Ökosignatur mit „W“ gekennzeichnet, 
bodenständige Binnenwanderer mit „B“. Für weitere Beurteilungen der Arten verweise ich auf den Übersichtsausdruck 
im Kapitel „Analyse der Ökosignaturen“. Die Höhenverbreitung der gefundenen Arten innerhalb der Steiermark ist dem 
Diagramm „Höhenverteilung der registrierten Arten“ zu entnehmen. Die Entwicklung der Artendiversität im Lauf des 
Jahres ist im gleichnamigen Diagramm dargestellt. Der Höchstwert von 167 Arten wird bei zukünftigen Exkursionen 
wahrscheinlich übertroffen werden, unter guten Wetterbedingungen kann mit bis zu 200 Arten an einem Leuchtabend 
gerechnet werden. Spitzenwert in der Steiermark: 255 Arten am Zinsberg südlich von Fehring. 

Bei Fortsetzung der Bestandsaufnahmen können nach Vorliegen ausreichender Daten auch die Mengendynamik-Faktoren 
(das sind wesentliche Beiträge zur Beurteilung der Lebensraum-Stabilität) sowie die Vitalitäts-Indizes der einzelnen 
Arten ausgerechnet werden. Diese lassen eine allfällige natürliche Gefährdung einer Art erkennen, die völlig verschieden 
von der anthropogenen Gefährdung ist (in den alten Roten Listen wurden die beiden Gefährdungspotenziale nicht unter-
schieden). Je nach geografischer Abgrenzung der Funddaten lassen sich diese Berechnungen mit ihren Aussagen landes-
weit, aber auch fundortbezogen durchführen. 

8.2.4. Naturschutzfachlicher Aspekt 

Die nach nur einem (noch dazu extrem trockenen) Jahr nur mangelhaft feststellbare Lebensraum-
qualität aus der Dominanzanalyse und Mengenverteilungsgüte zeigt Werte, die im Mittelfeld für 
steirische Fundorte liegen. Die geringe Ausdehnung der einzelnen Lebensräume – der besonders 
wertvolle Silikat-Trockenrasen ist sehr klein – macht sie sensibel für Veränderungen, die meisten 
Populationen scheinen zahlenmäßig nicht besonders groß zu sein. So konnten von nahezu 1/3 aller 
Arten nur Einzelnachweise erbracht werden! Bei solchen Biotoptypen könnte ein einziges Unwet-
ter mit starkem Hagelschlag eine Population auslöschen. Man denke an eine stenotope Art, deren 
Raupen gerade an Grasstängeln leben, die zu Boden gedrückt werden. 

Im vorigen Kapitel wurden etliche Arten aufgezählt, die eine sehr sorgfältige Erhaltung des Ist-
Zustandes rechtfertigen, nicht nur im Bereich des Trockenrasens und der Auflichtungen, sondern 
ebenso im mehr oder weniger dichten Waldbestand, in dem die Catocalen (Ordensbänder) leben. 

Bei derartigen Betrachtungen ist bisher die Mengenbilanz vernachlässigt worden. Aber gerade die 
Verlässlichkeit im Auftreten von hohen Individuenmengen bei einer möglichst großen Zahl von 
Arten sichert die Nahrungsgrundlage für viele Bewohner des Gebiets; insgesamt kann man damit 
rechnen, dass 95-98% der Schmetterlings-Individuen (natürlich einschließlich der Jugendstadien) 
Nahrung für andere Tiere darstellen, z. B. für Vögel, Fledermäuse, Eidechsen etc., und natürlich 
auch für Parasiten, derentwegen aber üblicherweise kein Reservat errichtet wird. Die Mengenver-
teilungs-Güte von 36 bedeutet eine natürliche und ungestörte Häufigkeitsverteilung, die man gene-
rell ab einem Wert von etwa 20 aufwärts vorfindet. 

Zur Berechnung der Mengenverteilungs-Güte wird auf HABELER 2001 verwiesen. 

8.2.5. Managementvorschläge 

Der wertvollste Teil des Projektgebiets erscheint mir der Trockenrasen-Kamm oberhalb des 
„Bierhäusls“ zu sein, aber nur zusammen mit den Waldrändern und Steinfluren im Bereich der 
Steinmauer und der oberen Kante des Hanges zur Klamm hinunter, sozusagen als Lebensraum-
Kombination. Es sollte der aufgelockerte Zustand des Waldes erhalten bleiben, alle Tendenzen zum 
großflächigen Kronenschluss sollten verhindert werden. Der Trockenrasen selbst hat wenig Nek-
tarblüten, das könnte nur durch eine Mahd verbessert werden. Es ist zu bezweifeln, dass er trotz 
seiner exponierten, besonnten Lage stabil bleibt. Es sollte genau auf keimende Hochstauden, Gebü-
sche und Gehölze geachtet werden, die sofort entfernt werden sollten. Eine Beweidung des Tro-
ckenrasens wäre das Ende seiner Wertigkeit für die Schmetterlinge. Eine Mahd im September auf 
etwa einem Viertel der Teilfläche sollte versucht werden. Totholz hat, im Unterschied zu den Kä-
fern, für Schmetterlinge keine arterhaltende Bedeutung, ist aber als Strukturgegenstand für Ruhe-
zeiten von einigem Wert. 
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Im Vergleich zu den Randbereichen und Auflichtungen wurde die geringste Anzahl von Exempla-
ren im bewaldeten Teil des Buchberges, also im Bereich der Kuppe, gefunden: Dieser Teil ist kei-
neswegs artenarm, aber die Randbereiche und vor allem der Silikat-Trockenrasen zeigen eben noch 
mehr Individuen und Arten. Nach vielen Bestandserhebungen kann man sagen, dass auch die 
Waldbaum-Arten bevorzugt an den Rändern des Waldes fliegen und dort ihre größte Individuen-
dichte erreichen. Beim Trockenrasen dürfte es sich um einen besonderen Flugplatz bzw. Rendez-
vousplatz handeln, denn nur ein Teil der am Trockenrasen gefundenen Arten ist im Larvalstadium 
auch an solche Stellen gebunden. Die meisten Individuen fliegen in den Randbereichen von Gras-
stellen und an den Gebüsch- oder Waldrändern, wobei im Sommer die völlig offenen Stellen, in 
den Jahresrandzeiten die aufgelockerten Waldränder bevorzugt werden. Der größte Teil der Indivi-
duen dürfte hangaufwärts vom Oberteil des Klammhanges kommen. Das könnte durch aufwendige 
Markierungsaktionen untermauert werden. 

Auf den Klammhängen sollten keine weiteren Baumansiedlungen geduldet werden. Das Einbrin-
gen von Schlehdorn wäre eine wertvolle Bereicherung, vor allem auch als Nektarangebot im Früh-
jahr und als Raupenfutter. Es erscheint mir nicht sinnvoll, dafür parzellenscharfe Orte anzugeben; 
gleichgültig, wo der Schlehdorn aufkommt, bringt er eine Bereicherung. Den Klammgrund konnte 
in der Zeit, die dafür zur Verfügung stand, noch nicht ausreichend untersucht werden. Wegen des 
tagesperiodischen Kaltluftsees über dem Fluss ist die Artenfülle dort geringer, daher hatte dieser 
Teil bei den Exkursionen Nachrang, wobei es uns bewusst sein muss, dass eben wegen dieses 
nachts kalt-feuchten Klimas einige besondere Arten vorkommen könnten und dass hier ein Nach-
holbedarf an Beobachtungen besteht. 
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8.3. Heuschrecken, Schaben, Ohrwürmer und 
Fangheuschrecken 

Eignung von Geradflüglern als Bioindikatoren 

Heuschrecken (Saltatoria) zählen zu den am meisten verwendeten Taxa, um Belange des Arten- 
und Biotopschutzes für Planungen im Bereich des Offenlandes zu beurteilen. Das Vorhandensein 
oder Fehlen bestimmter, für einen Biotoptyp typischer Arten kann nämlich für dessen Charakteri-
sierung und Bewertung herangezogen werden, da diese Arten empfindlich auf Veränderungen ein-
zelner Parameter im Umfeld ihres Lebensraumes reagieren (u. a. SCHMIDT 1970; DETZEL 1992; 
KLEINERT 1992). Für die Erstellung detaillierter Pflegekonzepte im offenen Grünlandbereich eig-
nen sich Geradflügler besonders gut (vgl. FRIEß et al. 2001). 

8.3.1. Methodik 

Die Bearbeitung der örtlichen Geradflüglerfauna (Heuschrecken, Schaben, Ohrwürmer, Fangheu-
schrecken) konzentrierte sich in erster Linie auf den Altholzbestand; weitere Magerrasenstandorte 
(Rasen über dem Bereich der Hochlandrinder; Wiese auf der Geierwand) wurden nur sporadisch 
kartiert. Dabei kamen die Verhörmethode, der Streifnetzfang und der Sichtnachweis zur Anwen-
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dig spezialisierten Lebensweise angetroffen werden. Im Besonderen trifft dies auf die Gruppe der 
Laubheuschrecken (Tettigoniidae) zu, innerhalb der einige naturschutzfachlich interessante typi-
sche Magerrasenarten angetroffen werden konnten. 

8.3.3. Bemerkenswerte Artvorkommen 

Leptophyes albovittata (KOLLAR, 1833) – Gestreifte Zartschrecke 

Die Gestreifte Zartschrecke ist eine wärme- und trockenheitsliebende Art und besitzt ihr Haupt-
verbreitungsgebiet im pontischen Raum. Diese in der Steiermark an sich seltene Art ist schwer-
punktmäßig in der Oststeiermark verbreitet (ADLBAUER 1987), in erster Linie in ruderalen Ausprä-
gungen von Glatthaferwiesen (SAMU & WISCHHOF 2000). Ihr Vorkommen ist stark vom Vorhan-
densein langgrasiger Wiesenflächen abhängig. 

Platycleis grisea (FABRICIUS, 1781) – Graue Beißschrecke 

Platycleis grisea ist eine Charakterart kahler Böden oder schütter bewachsener, sonnenexponierter 
Wiesenflächen (ADLBAUER 1987). In entsprechenden Habitaten gehört die Art in der Oststeiermark 
an sich zu den weit verbreiteten Formen (ZECHNER 2001), gilt aber österreichweit als potenziell 
gefährdet (ADLBAUER & KALTENBACH 1994). 

Tetrix subulata (LINNAEUS, 1758) – Säbeldornschrecke 

Die ökologische Varianz der Art ist ungewöhnlich breit. Die häufigsten und individuenreichsten 
Bestände leben zwar in Feuchtwiesen, die Säbeldornschrecke findet aber auch in ausgesprochen 
trockenen Habitaten ihr Auskommen (ADLBAUER 1987). In Herberstein selbst wurden Tiere dieser 
Art aber ausschließlich im unteren Hangbereich nahe der Feistritz gefunden. 

Psophus stridulus (LINNAEUS, 1758) – Rotflügelige Schnarrschrecke 

Wie die Studie von ZECHNER (2001) anhand der Heuschreckenfauna von Sekundärbiotopen und 
Magerrasenstandorten gezeigt hat, gehört die Rotflügelige Schnarrschrecke im steirischen Hügel-
land zu den seltensten Arten überhaupt. Wie ADLBAUER (1987) meint, bevorzugt die Art nämlich 
montane bis subalpine Höhenlagen. 

Omocestus viridulus (LINNAEUS, 1758) – Bunter Grashüpfer 

Der Nachweis des Bunten Grashüpfers in Herberstein kam sehr überraschend, ist er doch eine der 
dominierenden Charakterarten von Bergwiesen von der Montanstufe aufwärts bis ca. 2.600 m See-
höhe. Das Vorkommen in Herberstein liegt wohl an der südöstlichen Verbreitungsgrenze der Art in 
den Alpen. 

Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758) – Gottesanbeterin 

Seit ca. 1980 wurde eine auffallende Zunahme und offensichtliche Wiederausbreitung der Art in 
den südlichen und östlichen Teilen der Steiermark festgestellt (GEPP & KREISSL 1988). In ihrem 
Vorkommen ist die Gottesanbeterin aber an nicht bzw. extensiv genutzte Trockenwiesenbereiche 
gebunden. Im Projektgebiet fanden sich besonders viele Individuen im oberen Bereich des Altholz-
bestandes. Beim zweiten, ähnlich individuenreich besiedelten Standort, der Wiese bei der Geier-
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 Verhinderung der weiteren Verbuschung, speziell der oberen Hang-Trockenrasenbereiche 

 Keine Eutrophierung 

 Die Einrichtung von Tiergehegen in den untersuchten Arealen würde mit Sicherheit nachteilige 
Auswirkungen auf die Heuschrecken-Zönose haben. Die Berücksichtigung unserer For-
schungsergebnisse bei entsprechenden Planungen wäre wünschenswert. 
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8.4. Wanzen 

Eignung von Wanzen als Bioindikatoren 

Die arten- und individuenreiche Präsenz von Wanzen in beinahe allen terrestrischen, semiterrestri-
schen und aquatischen Lebensräumen macht diese Tiergruppe für biodeskriptorische Fragestellun-
gen zu einer der interessantesten Gruppen unter den Insekten. 
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den Miriden, gefolgt von den Lygaeiden und den Pentatomiden dominiert. Funde hygrobionter 
Arten gelangen nicht. 

Obwohl nur wenige Teilflächen des Gebiets untersucht wurden und diese sich in ihrer Biotopcha-
rakteristik stark ähneln, hat sich das Gelände als unerwartet artenreich herausgestellt. 

8.4.3. Bemerkenswerte Artvorkommen 

Kalama aethiops (HORVÁTH, 1905) – Neu für Mitteleuropa! 

Der Fund von Kalama aethiops ist die Sensation der heteropterologischen Bearbeitung in Herber-
stein. Es handelt sich um eine kleine Netzwanzenart, die erstmals für ganz Mitteleuropa angeführt 
werden kann. Die Art besiedelt in Europa v. a. das nördliche Mittelmeergebiet (Südspanien, Süd-
frankreich, Korsika, Sardinien, Italien, den Südbalkan, Griechenland). Einige Funde sind auch aus 
Bulgarien und Rumänien bekannt geworden (PÉRICART 1983). Die dem Tierpark Herberstein 
nächstgelegenen Vorkommen von Kalama aethiops befinden sich in der Lombardei (Italien) und in 
Bosnien-Herzegowina, also rund 1.000 km entfernt! 

Über die Wirtspflanzenbindung oder sonstige Habitatpräferenzen ist nichts bekannt. 

Lygus gemellatus gemellatus (HERRICH-SCHAEFFER, 1835) 

Die Art ist pontisch-mediterraner Herkunft und lebt oligophytophag an Arten der Gattung Artemi-
sia. Sie zeigt – wie ihre Futterpflanzen – keine Bevorzugung für trockene, sandige Böden. Lygus 
gemellatus war bisher lediglich durch einen Fund von DOBSIK (1970) aus der Steiermark nachge-
wiesen. Weitere Funde aus dem Bundesland liegen dem Bearbeiter vor (Frieß, unpubl.). 

Psallus perrisi (MULSANT & REY, 1852) 

Diese kleine, an Quercus lebende Weichwanze war bisher für die Steiermark lediglich durch einen 
Einzelnachweis durch ADLBAUER (1992) belegt. Die Art dürfte aber aufgrund der schwierigen 
Determination und der problematischen Unterscheidung von nahe verwandten Arten oftmals über-
sehen bzw. verwechselt worden sein. Weitere Funde aus der Steiermark liegen dem Bearbeiter vor 
(Frieß, unpubl.). 

Nabis punctatus punctatus A. COSTA 1847 

Diese Sichelwanze kommt in Mitteleuropa ausschließlich in wärmegetönten Bereichen des Flach- 
und Hügellandes vor und wird allgemein nur sehr selten gefunden. Aus der Steiermark selbst ist 
erst ein sicher bestimmtes Einzeltier publiziert (ADLBAUER 1979). Weitere Funde aus dem Bundes-
land liegen dem Bearbeiter vor (Frieß, unpubl.). 

Cardiastethus fasciiventris (GARBIGLIETTI, 1869) – Neu für Österreich! 

Der Fund von Cardiastethus fasciiventris in Herberstein kam sehr überraschend. Aus Mitteleuropa 
kennt man die Art bislang nur aus Frankreich, Deutschland, Polen und aus der Schweiz, überall 
liegen nur vereinzelte Funde vor. Diese Blumenwanze jagt andere Kleininsekten und soll mit Vor-
liebe an Tannen und Fichten leben. 
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Metopoplax origani (KOLENATI, 1845) – Zweiter Nachweis für die Steiermark 

Diese in Mitteleuropa äußerst seltene, wärmebedürftige Art lebt in Österreich nur am Ostrand der 
Alpen und dringt nicht in das Innere des Alpengebiets ein. Bisher kannte man im Landesgebiet nur 
einen Nachweis von Metopoplax origani; SABRANSKY (1912) fand die Art vor knapp 90 Jahren 
nahe Söchau. 

Eremocoris fenestratus (HERRICH-SCHAEFFER, 1839) 

Die Art hat eine turanisch-ponto-mediterrane Verbreitung; die nördlichsten Fundpunkte sind aus 
Deutschland und aus der Slowakei bekannt. In Österreich kommt die Art nur lokal vor und ist hier 
überall selten. So sind aus der Steiermark bisher nur zwei Vorkommen belegt (FRANZ & WAGNER 
1961). 

Ischnocoris hemipterus (SCHILLING, 1829) – zweiter Nachweis für die Steiermark 

Ischnocoris hemipterus ist eine äußerst wärmebedürftige Art, die in sonnenexponierten, teils vege-
tationsoffenen Trockenwiesen lebt. Erst ein steirisches Tier ist bekannt; Dobsik sammelte im Jahr 
1943 ein Tier in St. Marein im Mürztal (DOBSIK 1969). 

Peritrechus geniculatus (HAHN, 1832) 

Diese an trockenen und kräuterreichen Ruderalstandorten lebende Langwanzenart ist erst von zwei 
Fundorten aus der Steiermark bekannt geworden (DOBSIK 1969) und gehört jedenfalls zu den sel-
tenen heimischen Formen. 

Sciocoris homalonotus homalonotus FIEBER 1851 – Neu für die Steiermark! 

Diese Baumwanzenart besitzt eine mediterrane Hauptverbreitung und ist in Österreich äußerst sel-
ten. Bislang liegen Funde aus dem Burgenland, aus Niederösterreich, aus Kärnten und aus Osttirol 
vor (FRIEß 1999). Erstmals kann die Art nun auch für die Steiermark genannt werden. Interessant 
ist die individuenreiche Population vor Ort: An einem einzigen Tag wurden über 20 Exemplare von 
S. homalonotus im trockenen Unterwuchs des Altholzbestandes angetroffen (aber nicht getötet). 

8.4.4. Naturschutzfachliche Analyse 

Als wichtige Parameter, die die Eigenschaften von Biozönosen beschreiben und im Rahmen von 
naturschutzfachlichen Betrachtungen Verwendung finden, wurden die Artenzahl, die Anzahl bzw. 
der Anteil seltener Arten und die Anzahl bzw. der Anteil ökologisch spezialisierter (stenöker) Ar-
ten zur Auswertung herangezogen. 

Die vorliegende Auswertung wird nach dem gleichen Schema wie bei der Orthopterenbearbeitung 
durchgeführt, sodass die Ergebnisse vergleichbar sind. 
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8.4.5. Managementvorschläge 

Der aktuelle Zustand der Flächen (insbesondere des lückigen Altholzbestandes) wird insgesamt als 
gut bewertet. Dringend zu tätigende Eingriffe sind nicht erforderlich. Für den langfristigen Erhalt 
der lokalen Artenvielfalt sind in den kommenden 5-10 Jahren aus heteropterologischer Sicht aber 
folgende Maßnahmen unbedingt erforderlich: 

 Verhinderung der weiteren Verbuschung, speziell der oberen Hang-Trockenrasenbereiche 

 Belassung des Alt- und Totholzes 

 Keine Eutrophierung 

 Die Einrichtung von Tiergehegen in den untersuchten Arealen würde mit Sicherheit nachteilige 
Auswirkungen auf die Wanzen-Zönose haben. Die Berücksichtigung unserer Forschungsergeb-
nisse bei entsprechenden Planungen wäre wünschenswert. 
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8.5. Zikaden 

8.5.1. Methodik 

Im Rahmen der Exkursionen (2./7./30. August 2000, 26. Juni, 26. Juli 2001) wurde neben anderen 
Tiergruppen auch die Gruppe der Zikaden bearbeitet. Das durch Kescher- und Handfänge gesam-
melte Material wurde nun determiniert, und vorläufige Artenlisten des Trockenhanges und der 
ufernahen Bereiche der Feistritz wurden erstellt. Diese Artenlisten sollen nur einige der in diesem 
Gebiet lebenden Zikadenarten aufzeigen. Um das vollständige Arteninventar dieser faunistisch 
interessanten Lebensräume darstellen zu können, sind noch weitere Exkursionen nötig. 
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Pflanzenart bzw. von einigen wenigen Pflanzenarten ernähren, wie beispielsweise die an Cala-
magrostis epigeios (Land-Reitgras) saugende Zwergzikade Balclutha calamagrostis. In den zum 
Teil beweideten oder durch anthropogenen Einfluss beeinträchtigten ufernahen Bereichen entlang 
der Feistritz haben sich hauptsächlich euryöke Arten angesiedelt. Dies spiegelt sich auch im Nähr-
pflanzenspektrum wider – über die Hälfte der Arten sind polyphag. 

Drei Arten der Gattung Eupteryx wurden in den durch Nährstoffeintrag ruderalisierten Flächen im 
mittleren Bereich des Trockenhanges gesammelt. Es sind dies Eupteryx stachydearum an Salvia 
glutinosa (Klebriger Salbei), Eupteryx calcarata an Urtica dioica (Brennnessel) und die monophag 
an Artemisia absinthium (Echter Wermut) lebende Zwergzikade Eupteryx adspersa. 

Bemerkenswert ist vor allem die große Zahl xero- oder thermophiler Zikadenarten. Ihnen bietet der 
steile Trockenhang, der an das Puma-Gehege angrenzt, optimale Lebensbedingungen, da einerseits 
die Nährpflanzen, v. a. Poaceen, vorhanden sind und andererseits durch die südexponierte Lage ein 
geeignetes Mikroklima herrscht. Folgende Zikadenarten warmer und trockener Standorte wurden 
nachgewiesen: Asiraca clavicornis, Ribautodelphax albostriatus, Eupelix cuspidata, Emeljanovia-
na mollicula, Dikraneura variata, Eupteryx tenella, Balclutha punctata, B. calamagrostis, Doratu-
ra stylata und Jassargus obtusivalvis. Von den hier genannten Arten konnten nur Emeljanoviana 
mollicula und Balclutha punctata auch in den ufernahen Bereichen der Feistritz gefunden werden. 
Ansonsten dominieren in diesen eher feuchten bzw. ruderalisierten Flächen v. a. hygrophile bzw. 
euryöke Arten. 

8.5.5. Managementvorschläge 

Sämtliche gefährdeten Arten, die im Rahmen dieser Untersuchung nachgewiesen wurden, leben im 
Bereich des Trockenhanges. Aus diesem Grund, aber auch um alle weiteren xero- oder thermophi-
len Arten in diesem Gebiet zu erhalten, ist es von großer Bedeutung, der zunehmenden Verbu-
schung und Waldbildung am Trockenhang durch Pflegemaßnahmen entgegenzuwirken. Derartige 
trockenwarme Standorte sind in Österreich bereits sehr selten geworden. Deshalb ist es besonders 
wichtig, die letzten Rückzugsgebiete xero- und thermophiler Arten zu pflegen und zu erhalten, um 
damit den dauerhaften Fortbestand der in ihnen lebenden Arten zu sichern. 

Danksagung 
Für die Nachbestimmung einiger kritischer Taxa danken wir  herzlich. 
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9. Sonstiges 

9.1. Waldbau, Nutzung und Verjüngung der zu 
überführenden Waldbestände 

Da der Autor dieses Beitrages [ ] auch Förster ist, erfolgt hier im Auftrag des 
Instituts für Naturschutz (IN:St) eine Ausarbeitung von waldbaulichen Maßnahmen für jene Be-
stände, deren Überführung als zukünftiges Managementziel genannt wird. 

Durch die Kooperationsbereitschaft der Grundeigentümer wird vor allem in den steilen Klamm-
hängen die Außer-Nutzung-Stellung der Bestände angestrebt. Für einige Waldflächen besteht je-
doch der Bedarf nach einer Überführung in an den Standort besser angepasste Laubmischwälder 
entsprechender Artenzusammensetzung. Dies bedeutet im Wesentlichen die Nutzung der standort-
fremden Fichtenalthölzer und den Beginn der Überführung durch Auflichtung in den noch nicht 
hiebsreifen Schonungen. 

Wegen einer möglichen Förderbarkeit der Maßnahmen ist das Einvernehmen mit der Forstbehörde 
herzustellen (Bezirkshauptmannschaft). Die hier angeführten Möglichkeiten stellen nur einen Vor-
schlag dar. Über die genauen Fördermöglichkeiten und über die Durchführung entscheidet die zu-
ständige Bezirksforstinspektion. 

Generelle Vorgehensweise,  Ziele 

Einer Nutzung soll eine Naturverjüngung mit Laubholz und – in den entsprechenden Bereichen – 
auch mit Kiefer folgen. Bleibt diese aus oder bildet sich eine Naturverjüngung durch Fichte 
und/oder Lärche, ist an diesen Stellen durch Aufforstung und Nachbesserung die gewünschte Be-
stockung zu erzielen. 

Ziele: 

 Sicherung der Naturverjüngung aller Bestände als wichtigste Maßnahme 

 Überführung der jetzt zum Teil noch fichten- und lärchenreichen Waldtypen in standortgerech-
te Laubmischwaldbestände 

Damit soll eine geeignete Ausgangslage für die zukünftige Entwicklung des Gebiets im Sinne der 
formulierten Schutzziele geschaffen werden. 

Dem Standort entsprechend, sollen die geeigneten Laubwaldtypen (siehe Bericht) gefördert bzw. 
begründet werden. Eine Beimischung von Koniferen ist nur für Tanne und Kiefer wünschenswert, 
da beide Arten hier von Natur aus vorkommen. Voraussetzung für die Naturverjüngung ist eine 
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Kontrolle des Schalenwildbestandes. Auch in diesem Punkt besteht weitestgehend ein Einverneh-
men mit dem wichtigsten Grundbesitzer ( ) als Jagdausübungsberechtigtem. 

Baumarten für künstliche Verjüngungsmaßnahmen 

Sollten künstliche Verjüngungseingriffe notwendig werden, sind diese mit folgenden Baumarten 
durchzuführen: 

 Trauben- und Stieleiche, Hainbuche und Rotkiefer an trockenen und flachgründigen Standorten 
(Kuppen, oberer Hang). 

 Rotbuche, Winterlinde, Bergahorn, Esche und Vogelkirsche an feuchteren Standorten. 

Die Beimischung weiterer standortgerechter Laubbaumarten ist möglich und erwünscht. 

Eine künstliche Verjüngung mit Nadelholz – ausgenommen Tanne – sollte unterbleiben, wenn der 
Bestand stark abnimmt. 

Behandlung der koniferenreichen Bestände (Überführung) 

Standortgerechte Koniferen 

Tanne 

Nutzung: Tannen stehen lassen, auch auf etwaigen Kahlflächen, obwohl hoher Lichtgenuss die 
Verjüngung der Tanne, die eine Schattbaumart ist, hemmt. Die verbliebenen Altbäume dienen als 
zukünftige Samenbäume zur Verjüngung unter Schirm. 

Verjüngung: Naturverjüngung; Nachbesserung nur, wenn der Bestand stark abnehmen sollte. Die 
Tanne dient als empfindlicher Indikator für den Verbissdruck. 

Kiefer 

Verjüngung: Naturverjüngung, Nachbesserungen nur, wenn die erwartete Verjüngung ausbleiben 
sollte. Die Kiefer ist eine Pionier- und Lichtbaumart; zur Verjüngung benötigt sie vollen Lichtge-
nuss. Mit Verjüngung kann vor allem an trockenen und flachgründigen Stellen gerechnet werden. 
Dort leistet die Kiefer einen wertvollen Beitrag zur Sicherung des Standorts und ist daher er-
wünscht. 

Nicht standortgerechte Koniferen 

Fichte 

Nutzung: Die Fichte ist im Gebiet standortfremd. Ihre selektive Nutzung bei Erreichen der Hiebs-
reife dient der Überführung der Bestände. Allerdings besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf, 
sodass bei der Wahl des Nutzungszeitpunktes die Bedürfnisse der Grundeigner berücksichtigt wer-
den können. 

Verjüngung: Keine künstliche Verjüngung mit Fichte; bei subspontan auftretender, fichtendomi-
nierter Verjüngung in vorhandenen Beständen oder nach deren Abtrieb soll eine nachträgliche 
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Beimischung von Laubholz erfolgen. Es ist ein Anteil von zumindest 0,5 (50%) Laubholz am End- 
bestand anzustreben, um die Überführung der Bestände zu ermöglichen.

Lärche

Nutzung : Die Lärche ist als ausgesprochener Gebirgsbaum hier standortfremd, eine selektive Nut- 
zung der hiebsreifen Stämme zum frei gewählten Zeitpunkt (kein unmittelbarer Handlungsbedarf) 
wird angestrebt. 

Verjüngung : Lichtbaumart; ihr zukünftiges Aufkommen ist nur an besonnten Stellen zu erwarten, 
aber nicht erwünscht; es sollte daher keine Anpflanzung von Lärchen bei einer möglicherweise 
getätigten Aufforstung erfolgen.

Totholz

Es ist sehr wichtig, den Bestand auch in der Terminal- und Zerfallphase nicht zu nutzen. Dieses 
anfallende Totholz trägt entscheidend zur Strukturvielfalt und zum ökologischen Wert der Lebens- 
räume bei. 

Anfallendes Totholz soll daher generell, soweit keine Kalamitäten beobachtet werden und keine 
Gefährdung für Besucher besteht, in der ganzen Klamm belassen werden. Bei Anfall von Gruppen 
von Nadelschadholz sollen möglichst viele Bäume verbleiben. Der ökologische Wert von 
Totholzgruppen ist höher als der von Einzelbäumen. Diese Maßnahme kann jeweils nach Abwä- 
gung der wirtschaftlichen und forstschutzmäßigen Überlegungen getroffen werden. Eine Möglich- 
keit der Förderung bietet das Spechtbaumkonzept (Forstbehörde).

Hiebsunreife Fichten-Reinbestände und Problemflächen

Bei Fichtenschonungen und Fichtenjunghölzern soll durch Auflichtung mit der Überführung in 
Laubwald begonnen werden. Auch für diese Maßnahmen stehen Förderungen zur Verfügung 
(Forstbehörde). 

Die Hänge beider Klammseiten weisen eindeutig Schutzwaldcharakter auf, daher sind instabile 
Fichtenbestockungen hier zu vermeiden. 

Zur Zeit ist nur bei einem Bestand eine zukünftige Gefährdung des Standortes durch Erosion zu 
erwarten. Dabei handelt es sich um einen sehr steilen, als Schussschneise angelegten und mit Fichte 
aufgeforsteten Streifen. Die Fläche zieht sich vom Klammfuß bis zur Geierwand und liegt in der 
Parzelle 20/15 ( ). Nahezu alle Fichten zeigen starke Stammschäden durch Steinschlag. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der Bäume kernfaul ist. Bei einem Elemen- 
tarereignis besteht hier die Gefahr, dass der gesamte Bestand auf einmal zusammenbricht und es zu 
starker Erosion kommt. Ein solcher Anriss existiert bereits in dieser Fläche und verlegt durch ab- 
rutschendes Material öfters die Forststraße am Hangfuß und die Feistritz. Daher sollte dem Wald- 
zustand dieser Fläche beim Monitoring und bei Kontrollen des zuständigen Förster besonderes 
Augenmerk geschenkt werden. 

Eine möglichst ununterbrochene Bestockung der Fläche ist empfehlenswert, um eine Gefahr durch 
Erosion hintanzuhalten. Eine Naturverjüngung mit den Laubbaumarten der angrenzenden Bestände 
wäre wünschenswert. Droht jedoch Gefahr, sollen zusammen mit der Forstbehörde und der für die 
Wildbachverbauung zuständigen Behörde die notwendigen Maßnahmen erörtert und gesetzt wer- 
den. Eine Abgeltung wäre über die Fördermittel der Schutzwaldsanierung möglich (Forstbehörde).
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EUROPÄISCHE KOMMISSION (1997): Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 1996 über das Formu-
lar für die Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebie-
ten. – Amtsblatt der EG, L 106. 

10.2. Zusammenführung der sektoralen Schutzzie-
le und Abstimmung der Maßnahmen 

Kurzzusammenfassung „Vegetation“ 

Insgesamt konnten sieben FFH-Lebensraumtypen festgestellt werden. Von besonderer Bedeutung 
sind – auf Grund des guten Erhaltungszustands – die Habitattypen „Hainsimsen-Buchenwald“, 
„Schlucht- und Hangmischwälder“ (prioritär), „Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation“ und 
„Ferkelkraut-Furchenschwingel-Magerrasen“. 

Als Defizite wurden v. a. die auf potenziellen Laubmischwald-Standorten angepflanzten Fichten-
forste und das Fehlen von Jungwuchs (als Folge einer langjährigen Nutzung der Klamm als Wild-
gatter) festgestellt. 

Für die naturnahen Waldlebensraumtypen wird eine prinzipielle Außer-Nutzung-Stellung gefor-
dert. Flächen mit aktueller forstwirtschaftlicher Nutzung sollten sich durch entsprechende Nut-
zungsauflagen zu standortgerechten Waldgesellschaften entwickeln können. Alt- und Totholz soll-
ten belassen werden. Generell sollte die Naturverjüngung gefördert werden; dazu ist auch eine 
Kontrolle des Wildbestands notwendig. Für den geschützten Silikatmagerrasen gilt, dass er vor 
einer weiteren Eutrophierung und Verbuschung bewahrt bleiben muss (Beibehaltung der extensi-
ven Beweidung bzw. Mahd). 

Kurzzusammenfassung „Fledermäuse“ 

Aus dem Gebiet sind vier EU-geschützte (FFH-RL, Annex II) Fledermausarten bekannt: Große 
Hufeisennase (aktuell nur als Jagdgast in der Klamm), Kleine Hufeisennase, Großes Mausohr und 
Wimperfledermaus. 

Als Winterquartiere und Wochenstuben werden in erster Linie der Dachboden und der Keller des 
Schlosses sowie der Dachboden des Verwaltungsgebäudes benutzt. 

Als potenzielle Gefährdungsfaktoren wurden Störungen durch Führungen sowie Dachreparaturar-
beiten während der Reproduktionszeit der Tiere ausgemacht. 

Die benutzten Quartiere sollten in der Fortpflanzungszeit und in der Ruhephase im Winter vor Stö-
rungen geschützt werden. Die Schaffung von Ersatzquartieren (Fledermauskästen) und die Erhal-
tung des Alt- und Totholzanteils spielen ebenso ein große Rolle. 

Kurzzusammenfassung „Vögel“ 

Vier Arten des Annex I der Vogelschutzrichtlinie kommen vor: Uhu, Schwarzspecht, Grauspecht 
und Halsbandschnäpper. Der hohe Alt- und Totholzanteil in der Klamm, die naturnahe Bestands-
struktur sowie die geringe Beeinträchtigung des Geländes erlauben das Auftreten einer insgesamt 
artenreichen und standorttypischen Avifauna. Für die EU-geschützten Vogelarten bilden die lücki-
gen Traubeneichen-Kiefernbestände und die Rotbuchenwälder die wertvollsten Habitate. 

Die Abstimmung der Schutzziele verlangt die Bewahrung der Klamm vor forstlichen Eingriffen 
und das Belassen von anfallendem Totholz in der Klamm. 
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Kurzzusammenfassung „Käfer“ 

Mit dem Großen Eichenbock, dem Scharlachkäfer, dem Hirschkäfer und dem Eremiten (prioritär) 
kommen vier der fünf in der Steiermark beheimateten EU-geschützten Käferarten vor. Der Große 
Eichenbock ist steiermarkweit nur aus diesem Gebiet bekannt – und das in einer sehr vitalen Popu-
lation. 

Für alle vier genannten Arten wird die Qualität der zur Verfügung stehenden Lebensraumbedin-
gungen (Brut- und Nahrungshabitate, Klimafaktoren) als „hervorragend“ eingestuft. Der überaus 
hohe Anteil an Laubholzaltbäumen und an Totholz (stehend und liegend) stellt den wichtigsten 
Habitatparameter dar und soll weiterhin zu Verfügung gestellt werden. 

Folgende Maßnahmen sind vordringlich: 

 Rodung des Dickichts in der Nähe mehrerer Eichenbockbrutbäume 

 Entfernung der gepflanzten Bäume aus dem Altholzbestand 

 Erhaltung des Silikatmagerrasens 

 Eichenjungwuchs soll sich ungestört entwickeln können 

Kurzzusammenfassung „Spanische Flagge“ 

Die Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria), eine prioritäre, aber in der Steiermark nicht 
seltene Schmetterlingsart, kommt in einer mittelstarken Population vor. Die Geomorphologie, das 
Vorhandensein geeigneter Larvalhabitate, ein gutes Nektarangebot sowie der geringe Nutzungs-
druck sind gute Voraussetzungen für den Fortbestand einer stabilen Population. 

Aktive Pflegeeingriffe sind z. Z. nicht erforderlich. 

Kurzzusammenfassung „Sonstige FFH-Tierarten“ 

An sonstigen FFH-Tierarten (Annex II) sind in diesem Gebiet die Gelbbauchunke und die Koppe 
bekannt. Da der Zustand beider Arten nicht näher untersucht wurde, können keine detaillierten 
Angaben zur Population, zur Gefährdung oder zum Management gemacht werden. Beide Arten 
sind in geeigneten Habitaten nicht selten und in anderen steirischen NATURA 2000-Gebieten si-
cherlich mit bedeutenderen Populationen vertreten – damit spielen sie für den Erhaltungszustand 
des EUS-Gebiets in Herberstein nur eine untergeordnete Rolle. 

Kurzzusammenfassung „Erhebung ausgewählter Zeigergruppen (Kä-
fer,  Schmetterlinge,  Geradflügler,  Wanzen, Zikaden)“ 

Die Kartierung ausgewählter Insektengruppen im Gebiet (Schwerpunkt: Altholzbestand) ergab das 
Bild eines für den Insektenschutz überaus wertvollen Geländes. Besonders beeindruckend sind die 
Ergebnisse der mehrjährigen Untersuchung der Käferfauna. 53 Arten sind steiermarkweit nur aus 
diesem Gebiet bekannt, und 67 der insgesamt über 900 festgestellten Arten stehen auf der Roten 
Liste Österreichs. 

Die im Jahr 2001 durchgeführte Schmetterlingskartierung ergab 442 Arten, eine Art stellt einen 
Erstnachweis für die Steiermark dar. Noch interessanter sind die Ergebnisse der wanzenkundlichen 
Erhebung. Je eine Art konnte erstmals für Mitteleuropa, für Österreich und die Steiermark festge-
stellt werden. Weitere bemerkenswerte Artnachweise ergaben die Kartierungen der örtlichen Ge-
radflügler- und Zikadenfauna. 
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Die vorgeschlagenen Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Fledermausschutz stehen, soll-
ten ab sofort berücksichtigt werden. Diesbezügliche Absprachen mit  und  

 gibt es bereits. 

Der Zustand des Gebiets mitsamt seinen Schutzgütern gilt insgesamt als stabil. Defizite und aktuel-
le Nutzungskonflikte bestehen kaum. Daher besteht lediglich für die Parzellen 7/2 und 7/3 aktueller 
Handlungsbedarf. 

Im Altholzbestand (7/2) ist es das übergeordnete Ziel, die von Verbuschung bedrohten Eichen-
bockbrutbäume freizuhalten. Weiters sollten die Anpflanzungen entfernt werden. Eine großflächige 
Entkusselung der Gebüsche und des Vorwaldes (Hainbuche, Buche, Eiche) ist nicht notwendig. 
Nach unserer Meinung schreitet die weitere Sukzessionsentwicklung (wohl in Richtung Eichentro-
ckenwald) des Gebiets nur sehr langsam voran, sodass auch in den kommenden Jahren eine grobe 
Veränderung nicht eintreten wird. Es wäre aber wichtig, das Gelände hinsichtlich seiner weiteren 
Differenzierung genauestens zu beobachten. 

Auf der Fläche mit Silikatmagerrasen müssen die Anpflanzungen (u. a. Vogelkirsche) ebenfalls 
entfernt werden. Die Qualität des Rasens muss regelmäßig auf eine mögliche Eutrophierung, die 
durch die „passive“ Beweidung durch Rehwild und Steinböcke entstehen kann, hin kontrolliert 
werden. 

Alle Parzellen mit der Dringlichkeitsstufe 2 sind Waldparzellen. Zum einen sollen im Bereich eines 
Schluchtwaldes weitere Müllablagerungen verhindert werden, zum anderen sollen Flächen mit 
Fichtenanteilen in den kommenden Jahren durchforstet werden. Entscheidend ist die Förderung der 
potenziell natürlichen Vegetation. Auf einer Parzelle (126) sollten die bereits bekannten Käferbäu-
me (aus forstlicher, nicht aus naturschutzfachlicher Sicht) möglichst rasch entnommen werden. 

Ähnliche Ziele sollten auf den Parzellen mit der Dringlichkeitsstufe 3 verfolgt werden. Auf den 
Kahlschlägen dürfen keine standortfremden Gehölze eingebracht werden. 

In der Pufferzone im Westen des Areals (Parzelle 20/1) besteht kein dringender Handlungsbedarf. 
Es wäre wünschenswert, den Fichten- und Lärchenanteil zu verringern und die Buchenverjüngung 
zu fördern. 

Anmerkungen: 

 Parzelle 126 ( ): nach Auskunft von  ist geplant, demnächst Fichten zu 
entnehmen; danach sollen standorttypische Laubhölzer angepflanzt werden 

 Parzelle 1/1 ( ): Beobachtung auf Offenhaltung (Auswirkungen der extensiven Be-
weidung beobachten) 

 Parzelle 134/1 ( ): nach Auskunft von  ist geplant, demnächst Fichten 
zu entnehmen; danach sollen standorttypische Laubhölzer angepflanzt werden 

 Parzelle 3/1 ( ): hier sind bereits Fördervereinbarungen getroffen worden; die 
Durchforstung der Fichtenbestände als Einleitung der Naturverjüngung wird zur Zeit (Jän-
ner/Februar 2002) durchgeführt 

 Parzelle 7/3 ( ): auf dieser Fläche sollte keinesfalls ein Gehege errichtet werden! 

 Parzelle 14/1 ( ): nach Auskunft von  ist geplant, demnächst Fichten 
zu entnehmen; danach sollen standorttypische Laubhölzer angepflanzt werden 
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10.4. Flächennutzung und Nutzungskonflikte

Die Tatsache, dass ein Großteil des Gebiets sehr steile Klammabschnitte aufweist, die forstlich nur 
sehr aufwendig und kaum gewinnbringend bewirtschaftet werden können, hat dazu geführt, dass 
hier ein hoher Naturnähegrad gegeben ist. Ein Mosaik standorttypischer Waldgesellschaften stockt 
auf diesen Hängen. An den Oberhängen und speziell in den klammauswärts gelegenen Bereichen 
jedoch gestaltete sich eine Nutzung und Bringung des Holzvorrates immer schon leichter. Hier 
bestehen die forstlich stärker überformten Anteile. 

Die ehemalige Nutzung der herbersteinschen Flächen als Jagdgatter (vgl. Kapitel „Historische 
Landschaftsanalyse“) hat allerdings zu erheblichen Negativwirkungen für den Wald geführt, die 
auch heute noch sehr deutlich auszumachen sind (Verjüngung, Unterwuchs). 

Außerdem ist die ganze Klamm – auf der Großklammseite fast deckungsgleich mit dem geplanten 
Europaschutzgebiet – im Waldentwicklungsplan als Schutzwald ausgewiesen. Eine intensive und v. 
a. großflächige Nutzung (Kahlschlagwirtschaft) ist dadurch ohnehin nicht möglich.

Für die wichtigsten Landschaftselemente (Wald, Silikatmagerrasen, Altholzbestand, Gehege, Fluss) 
werden parzellenweise die aktuelle und (z. T.) die historische Nutzung dargestellt, und die mit den 
neu entstandenen naturschutzfachlichen Zielvorstellungen einhergehenden Nutzungskonflikte wer- 
den diskutiert. 

Wald

Parzellen, die durch die forstliche Nutzung z. T. stark verändert wurden:

135 ( ), 3/4 ( ), z. T. 3/1 ( ), 20/1 ( ), 13/1, 126, 125/2, 
125/1, 123/1, 120/2 (  ) 

Diese Parzellen weisen insgesamt noch einen hohen Laubholzanteil auf (Buche, Eiche, Hainbuche), 
sind aber zum Teil forstlich verändert worden. Historisch wurde praktisch auf all diesen Flächen 
Streunutzung betrieben. Dadurch kam es zu einer Aushagerung des Bodens, die speziell ein stärke- 
res Auftreten der Kiefer nach sich gezogen hat. Auch wurden auf Teilflächen Fichtenforste ange- 
legt. Die heutige Nutzung kann insgesamt aber als extensiv bezeichnet werden (Bauernwaldbewirt- 
schaftung); zumeist wird nur Brennholz genutzt. Prinzipiell ist aber eine intensivere holzwirtschaft- 
liche Nutzung durch eine eher unproblematische Bringung möglich. 

Die hier aufgezählten Parzellen, die zu  gehören, liegen alle außerhalb des ehemaligen 
Jagdgatters und sind z. T. stark gestört (134/1, 126). 

Insgesamt wird der Zustand dieser Flächen als „leicht gestört“ angegeben.

Nutzungskonflikte:

Für diese Parzellen wäre eine generelle Verbesserung des Zustands (v. a. Erhöhung des Laubholz- 
anteils) erwünscht, dringender Handlungsbedarf herrscht allerdings nicht. Eine Intensivierung der 
Wirtschaftsweise lehnen wir generell ab. In Gesprächen mit allen Grundeignern (Ausnahme: Pfarr- 
pfründe) wurde klar, dass keine der Personen andere Nutzungsziele verfolgt. 

Teilflächen der Parz. 3/1 ( ) tragen sehr wertvolle und EU-geschützte Waldgesellschaf- 
ten (s. u.). Sie müssen unbedingt unberührt bleiben!
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Parzellen, die forstlich kaum genutzt wurden bzw. werden:

20/18 ( ), 19 ( ), 3/5 ( ), z.T. 3/1 ( ), 101/1 ( ), 
120/1, 121 (  ); 101/2, 2, 1/2, 3/3, 7/4, 3/2, 3/7, 3/6, 20/15, 20/22, 14/1 (   

) 

Diese Flächen sind zum größten Teil seit langer Zeit nicht forstwirtschaftlich genutzt worden. Es 
handelt sich um Waldpartien in steilen, schwer zugänglichen Lagen, die z. T. mit Felsen durchsetzt 
sind. Großteils existiert eine naturnahe Baumartenmischung mit einem hohen Totholzanteil – ins- 
gesamt also ein sehr hoher Naturnähegrad (Buchenwald, Schlucht- und Hangmischwald, Eichen- 
wald, Hainbuchenwald). 

Wie oben schon erwähnt, hat sich aber der früher hohe Schalenwildbestand in der Klamm drastisch 
auf den Jung- und Unterwuchs ausgewirkt. 

Anmerkungen zu einzelnen Parzellen: 

Der hohe Naturnähegrad gilt nicht für alle Teilflächen der oben aufgelisteten Parzellen.

Ø Parzelle 2 ( ): Buchenwald im unteren Hangbereich wurde genutzt 

Ø Parzelle 14/1 ( ): extensive Brennholznutzung im oberen Hangbereich; nach Aus- 
kunft von  sollen hier Fichten demnächst geerntet werden 

Ø Parzellen 3/7, 2, 1/2, 20/22, 14/1 (  ): ehemalige Schuss- oder Jagdschneisen, die 
großteils mit Fichten aufgeforstet worden sind 

Ø Parzellen 3/7, 20/15, 20/22, 14/1 (  ): Kahlschläge, die mit Laubgehölzen (aufge- 
lockerter Bestand) aufgeforstet wurden; langsame Verbuschung bzw. Verwaldung

Ø Parzelle 19 ( ): auf der ca. 4.000 m2 großen Parzelle ist auf etwa einem Viertel der 
Fläche ein Rotwildgehege errichtet worden 

Insgesamt sind diese Flächen (Ausnahme: Kahlschläge, Fichtenforste) in einem sehr naturnahen 
Zustand.

Nutzungskonflikte:

Herberstein verzichtet auf eine Waldnutzung in der Klamm. Auf Parzelle 2 allerdings stockt ein 
naturnaher und ökonomisch wertvoller Buchenwald.  will diesen Bestand prinzipiell 
ernten, was aber den Schutzzielen für die Buchenwälder und für den Halsbandschnäpper wider- 
spricht. Der feistritznahe Bereich wurde schon in der Vergangenheit genutzt. Hier herrschen Hand- 
lungs- und ev. Entschädigungsbedarf. Insgesamt ist die Fläche aber sehr schwer nutzbar, da eine 
kostengünstige Bringung nicht möglich ist. 

Seitens des Tier- und Naturparks wird die Möglichkeit überlegt, das Schloss und den Stubenberg- 
See mit einem Wanderweg entlang des linken Ufers der Feistritz zu verbinden – ein Projekt, das 
den Schutzzielen prinzipiell nicht widerspricht. Allerdings bedarf das Einrichten von Gehegen in 
diesem Bereich einer naturschutzfachlichen Begutachtung. Ökologisch wertvolle Waldbestände 
sollten nicht zu Schaden kommen. 

Sofern auf Parzelle 19 ( ) der Baumbestand in der jetzigen Form (Wanderweg bzw. Rot- 
wildgatter) erhalten bleibt (Ausnahme: wenn der Wanderweg oder der Gatterzaun gefährdet ist), 
ergeben sich keine Nutzungskonflikte.
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Weitere Nutzungskonflikte konnten nicht festgestellt werden. Die anderen Eigentümer (  
  , mit Ausnahme von  (verstorben, Erben un- 

bekannt), haben angegeben, keine Nutzungsänderungen zu beabsichtigen.

Silikatmagerrasen

Parzelle 1/1 ( )

Zwischen dem Waldrand und dem Gehegezaun (Schottische Hochlandrinder) ist ein Silikatmager- 
rasen ausgeprägt. Er wird mit Vierhornschafen extensiv beweidet. Die Eutrophierung ist stellen- 
weise sehr weit fortgeschritten. Trotzdem handelt es sich um ein wichtiges Landschaftselement, da 
so geartete Wiesenflächen – nicht nur im Untersuchungsgebiet selbst – sehr selten geworden sind. 
Für die lokale Insektenfauna stellt dieses Areal jedenfalls ein wichtiges Biotop dar.

Nutzungskonflikte

Eine weitere Verbuschung soll verhindert werden. Ein Gehege würde den Rasen mehr oder weni- 
ger rasch (abhängig von den darin gehaltenen Tieren) zerstören. Da aber eine Gehegeerrichtung 
unseres Wissens dort nicht geplant ist, ergeben sich aktuell keine Nutzungskonflikte. 

Parzelle 7/3 ( ) 

Diese Parzelle trägt im Westteil einen überaus wertvollen Silikatmagerrasen (das ist ein FFH- 
Lebensraumtyp), gleichzeitig aber auch ein überregional bedeutendes Insektenhabitat. Die Fläche 
steht aktuell außer Nutzung, wird aber von Rehen und Steinböcken als Äsungsfläche genutzt. 

Nutzungskonflikte 

Der Rasen muss jedenfalls in seiner Qualität erhalten bleiben. Keinesfalls sollte ein Gehege darauf 
errichtet werden. 

Die Verwaltung des Tier- und Naturparks Herberstein (Hr. Mag. Kaufmann) hat ihr Interesse daran 
bekundet, diese Wiese in das Biotop-Erhaltungsprogramm des Landes aufzunehmen. Über die wei- 
tere Nutzung des Rasens gibt es also keine divergierenden Vorstellungen. 

Altholzbestand

Parzelle 7/2 ( )

Es handelt sich um ein ehemaliges Gehege (Mufflons), aktuell werden aber nur die oberen Hangbe- 
reiche als Tiergehege genutzt (Puma, Steinbock, Mähnenspringer, Schneeziegen) und ein Wander- 
weg trennt die Fläche in zwei Teile. Ansonsten steht die Fläche z. Z. außer Nutzung. Seit einigen 
Jahren schon gibt es die Vereinbarung, Tot- und Altholz auf der Fläche zu belassen.

Nutzungskonflikte

Der Tierparkleiter plant die Errichtung von Gehegen (Steinbock) im Ostteil der Fläche. Ein solches 
Vorhaben verlangt jedenfalls eine genaue naturschutzfachliche Begleitplanung, muss aber nicht 
notwendigerweise den Schutzzielen für diese Fläche widersprechen.
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Die Altbäume müssen jedenfalls bestehen bleiben. Flächen mit bestehenden oder potenziellen Ei-
chenbockbrutbäumen sowie mit Eichenverjüngung sollten ausgespart bleiben. Weiters ist es wich-
tig, dass kräuterreiche Rasenflächen erhalten bleiben. 

Prinzipiell sollte ein solches Vorhaben erst nach Absprache mit dem Projektteam in Angriff ge-
nommen werden. 

Gehege 

Parzellen 7/2, 7/3, 5, 4, 6/3 ( ) 

Es handelt sich u. a. um die Gehege der Lamas, Wölfe, des Schalenwilds, der Schweine, Rentiere 
und Pferde. Auf diesen Flächen befindet sich kein EU-Schutzgut. Erhaltenswert sind aber die alten 
Edelkastanien auf Parzelle 7/3. 

Nutzungskonflikte 

 keine 

Fluss 

Die Feistritz ist im Klammabschnitt relativ naturnah geblieben. Schwerwiegende Eingriffe sind – 
bis auf Ausnahmen im unmittelbaren Bereich hinter der Wehr (Blocksteinwurf) – unterblieben. 
Entlang des Flusses steht eine meist einreihige Erlengalerie, z. T., wie am Klammausgang, auf 
Stock gesetzt. Die Fließgewässerdynamik hängt von der Dotierung durch das Staukraftwerk der 
Pichler-Werke ab. Für eine Analyse der Naturverträglichkeit fehlen uns allerdings entsprechende 
Daten. 

Nutzungskonflikte 

 keine 

10.5. Nutzungsbeschränkungen und Wirtschaftser-
schwernisse 

In der Beschreibung der aktuellen Nutzung und der Analyse von Nutzungskonflikten fällt auf, dass 
die Ausweisung der Feistritzklamm als Europaschutzgebiet nur geringfügige Auswirkungen auf die 
bisherige Form der Nutzung und Bewirtschaftung im Gebiet hat (s. Kapitel „Flächennutzung und 
Nutzungskonflikte“). Eine mögliche Verkehrswertminderung für die im Gebiet liegenden 
Grundstücke ist natürlich nicht ausgeschlossen, findet aber in den folgenden Betrachtungen keine 
weitere Beachtung. 

Die forstwirtschaftlich an sich unproduktiven steilen Schluchtwälder oder die felsigen Sonder-
standorte (Traubeneichen-Rotkiefernwald) wurden bisher sehr extensiv oder auch gar nicht bewirt-
schaftet. Eine intensivere Bewirtschaftung wäre dort auch nicht vorstellbar und ist in keinster Wei-
se finanziell lukrativ. 

Mehr Konfliktpotenzial beinhalten die Buchenwälder und ihre potenziellen, aber waldbaulich ent-
fremdeten Standorte, die sich z. T. in günstiger Bringungslage befinden. Gleichzeitig handelt es 
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 Parzelle S 3/1 – hoch ( ): Teilflächen dieses weit in die Klamm hineinreichenden 
Grundstücks bestehen aus ausgesprochen naturnahem Hainsimsen-Buchenwald und Eichen-
Kiefernwald. Die bestehenden Fichtenforste im oberen Hangbereich sollten umgewandelt wer-
den. Die jetzige, z. T. intensive Nutzung muss unterbleiben. Brennholznutzung ist aber weiter-
hin möglich. 

 Parzellen J 126, S 20/15, S 20/22, St 14/1 – mittel ( ): Keine Ausweitung der 
Fichtenbestände; Kahlschläge nicht aufforsten; Restflächen außer Nutzung stellen. 

 Parzelle S 20/1 – mittel ( ): Keine forstwirtschaftliche Intensivierung (Pufferzone). 

 Parzelle St 7/2 – gering ( ): Eine Nutzung bzw. Bewirtschaftung im herkömmlichen 
Sinn ist im teils verbuschten Altholzbestand ohnehin kaum möglich. Problematisch ist aller-
dings die seitens des Tierparks geplante Errichtung von Gehegen. Beschränken sich diese auf 
den feistritznahen Bereich oder auf die Osthälfte der Parzelle, ergeben sich vermutlich keine 
Konflikte, obwohl solche Maßnahmen unbedingt naturschutzfachlich begleitet werden müssen. 
Wesentlich ist die Erhaltung aller Altbäume, insbesondere der gekennzeichneten Eichenbock-
brutbäume. Auf dem Restteil der Fläche sollte jegliche Nutzung untersagt werden. 

 Parzelle St 7/3 – gering ( ): Auf nicht einmal einem Zehntel der Gesamtparzellenflä-
che befindet sich ein naturschutzfachlich äußerst wertvoller Silikatmagerrasen. Der Rest des 
Grundstücks (Gehege, Wege, Raststation) spielt für die Umsetzung naturschutzfachlicher Ziele 
keine Rolle. Die Nutzungsbeschränkung betrifft ausschließlich den oben erwähnten Grünland-
bereich. Der Rasen mit seiner reichen Biotopstrukturierung (anstehendes Gestein, Altbäume, 
stufiger Aufbau, Totholz) darf nicht beeinträchtigt werden. Die Errichtung von Gehegen, We-
gen, Aussichtspunkten o. ä. würde eine wesentliche Verschlechterung bedeuten und ist deshalb 
nicht möglich. 

 Parzelle S 3/4 – gering ( ): Diese an sich sehr naturnahe Fläche wäre v. a. im Südteil in 
guter Bringungslage, doch sollten die vorhandenen Waldtypen (Hainsimsen-Buchenwald, Ei-
chen-Kiefernwald) in ihrer Eigenart unverändert bleiben. 

 Parzelle S 1/1 – keine ( ): Die gut ausgeprägte, leicht eutrophierte Trockenwiese auf 
dieser Parzelle sollte weiterhin nicht genutzt werden (kein Gehege, keine Aufforstung). 

10.6. Entschädigungstatbestände und Einschätzung 
des Entschädigungsausmaßes 

Prinzipiell: Die Unter-Schutz-Stellung soll zu keiner finanziellen Schlechterstellung der betroffenen Grundeigen-
tümer führen. 

In diesem Kapitel werden festgestellte Entschädigungstatbestände dargestellt. Dabei wurde fest-
gehalten, ob aus unserer Sicht ein Entschädigungsanspruch besteht, und wie hoch die geschätzten 
Entschädigungswerte in Relation zueinander liegen. Eine Berechnung der einmaligen oder wieder-
kehrenden Entgeltsummen konnte nicht durchgeführt werden (kein Auftragsinhalt!). 

Bei der Höhe der anfallenden Entschädigungen wurden sowohl der „Nutzungsentgang“ als auch 
der „Ertragsausfall“ grob berücksichtigt; dabei spielt die Ertragsfähigkeit der Bestockungsflächen 
(Schutzwald, steile Lage) eine maßgebliche Rolle. 

Das Ausmaß der geschätzten Entschädigungen wird in einer dreiteiligen Skala angegeben: „hoch“, 
„mittel“ oder „gering“. Bei Flächen mit der Angabe „keine“ konnten keine Entschädigungstatbe-
stände festgestellt werden (vgl. ZIMMERMANN 1999). 
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Projektbearbeiter sehr wünschenswert. Dadurch könnte sich die Fördersumme durch Erweiterung 
der geförderten Fläche (auf ca. 1 ha) wesentlich erhöhen. 

Mögliche Bewirtschaftungsauflagen: 
- Entfernung der angepflanzten Bäume 

- einmalige Mahd in zwei Jahren (Handmahd, Ende August) 

- Entkusselung ausgewählter Standorte (speziell Robinie, Brombeere) 

- Freischneiden der Umgebung ausgewählter Eichenbockbrutbäume 

Anmerkung: 

Das landeseigene Biotoperhaltungsprogramm, eigentlich für landwirtschaftliche Nutzflächen kon-
zipiert, hat sich in der Handhabung im Vergleich zum ÖPUL 2000 als wesentlich flexibler erwie-
sen. Allerdings ist durch die vergleichsweise geringeren Prämienstufen im BEP der finanzielle 
Anreiz für den Bewirtschafter weniger hoch. 

BIOSA (Vertragsnaturschutz im Wald)  

Die Außer-Nutzung-Stellung von Waldflächen mit hohem Naturnähegrad und regionalspezifischer 
Ausprägung kann über die BIOSA-Biotopflächenförderung geregelt werden. Mit dem zuständigen 
Fachreferenten, Hrn. DI Aigner (FA 13C), wurden in Frage kommende Flächen vorab begutachtet. 
Folgende Bereiche kommen prinzipiell dafür in Frage: 

 Parzellen S 121, 120/1 ( ): steiler, ursprünglicher Ahorn-Linden-Schluchtwald 
(schon seit sehr langer Zeit außer Nutzung) 

 Parzelle S 2 ( ): Hainsimsen-Rotbuchenwald 

 Parzelle S 3/1 ( ): kleinräumige Traubeneichen-Rotföhrenbestände auf steilen, 
felsigen, flachgründigen Standorten 

 Parzelle S 20/15 ( ): steile Schlucht- und Hangmischwälder (Hainsimsen-
Rotbuchenwald, Linden-Ahorn-Schluchtwald); Traubeneichen-Rotföhrenbestände auf den 
Felsrippen 

 Parzelle J 14/1 ( ): Eichen-Hainbuchen-Trockenwald (Eignung muss noch abgeklärt 
werden) 

Die Höhe der Fördersummen wird durch den Einsatz eines Punktesystems (BIPS = Biotop Intelli-
gent Point System), wobei einerseits die Kriterien „Naturnähe“, „Struktur/Vielfalt“, „Besondere 
Strukturelemente“ und „Beeinträchtigungen“ Berücksichtigung finden, andererseits auch die Erhe-
bung des Wirtschaftsentgangs berechnet wird. 

Nach Auskunft von  bietet das BIOSA-Entschädigungsmodell für die Grundbesitzer 
einen finanziell geringeren Anreiz als etwa eine Ausweisung als Naturwaldreservat; außerdem ist 
der aktuell zur Verfügung stehende Finanzrahmen nur sehr gering dotiert. 

Naturwaldreservat  

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist der vollständige forstliche Nutzungsverzicht in der Klamm 
anzustreben. Ein mögliches Entschädigungsmodell wäre die Ausweisung als Naturwaldreservat. 
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Folgende Kriterien sind bei der Eignungsüberprüfung ausgewählter Waldflächen von Bedeutung 
(FRANK & KOCH 1999): 

- Naturnähe der Vegetation (Übereinstimmung aktueller und potenzieller Vegetation) 

- Bestandsstruktur, Bestandsalter, Bestandstextur (Vorhandensein sämtlicher Bestandsentwicklungs-
phasen) 

- Mindestgröße (10 - 50 ha) 

- Topografische Einheit 

- Seltenheit und Gefährdung 

- Pufferzonen 

- Beeinträchtigungen (Wege, Leitungstrassen) 

- Wildeinfluss (Sicherstellung der Verjüngung) 

Mit dem zuständigen Sachbearbeiter in der Forstlichen Bundesversuchsanstalt (FBVA),  
, wurde diesbezüglich Kontakt aufgenommen. Eine gemeinsame Begehung am 19. Febru-

ar 2002 ergab, dass ein Großteil der Klamm (ca. 45 ha) den Naturwaldreservats-Kriterien entspre-
chen (s. Karte 19). Seitens des Tier- und Naturparks Herberstein, namentlich , 
wurde Interesse an einer Ausweisung als Naturwaldreservat bekundet, aber Bedenkzeit bis Ende 
des Jahres 2002 erbeten. 

Die Voraussetzungen für eine Ausweisung als Naturwaldreservat sind insbesondere auch deshalb 
günstig, da alle maßgeblichen Grundeigentümer ( ) im per-
sönlichen Gespräch erklärt haben, einer solchen Maßnahme positiv gegenüberzustehen. 

Spezialfal l:  Forstwirtschaftl iche Förderungen zur Entwicklung des 
ländlichen Raumes (VO EG 1278/99, Sonderrichtlinien CIII und CIV) 

Für die Erreichung ökologischer Zielsetzungen im Wald kommen v. a. folgende Förderungssparten 
aus dem Programm „Forstwirtschaftliche Förderungen zur Entwicklung des ländlichen Raumes“ in 
Frage: 

- 6.2.1 „Erhaltung und Verbesserung des wirtschaftlichen und ökologischen Wertes der Wälder“ (An-
sprechpartner: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft); v. a.: Bestandsumwandlung unter 
Orientierung auf die natürliche Waldgesellschaft; Begründung ökologisch stabiler Bestände; Schaf-
fung, Erhaltung und Pflege von Waldrändern; Erhaltung von ökologisch wertvollen Bestandszellen 
(Biotopholz, Totholz); Maßnahmen zum Schutz der Verjüngung, wie Einzelschutz oder Zäunung; 
Stammzahlreduktion 

- 6.2.8 „Außergewöhnliche Belastungen und Vorbeugung“ (Ansprechpartner: FA f. d. Forstwesen); 
Vorbeugung gegen Naturkatastrophen; Förderung der Vorbereitung, Einleitung oder Ergänzung von 
Naturverjüngung; Spechtbäume, Singvogel-Nistkästen, Fledermaus-Nistkästen 

- 6.2.9 „Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Stabilität von Wäldern“ (Ansprechpartner: FA 
f. d. Forstwesen); Förderungsziel: Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Stabilität von 
Wäldern, bei denen die Schutzfunktion und die ökologische Funktion im Vordergrund stehen 

Diese Programme beinhalten einige Förderungsmöglichkeiten, die bei der Umsetzung naturschutz-
fachlicher Ziele im bearbeiteten NATURA 2000-Gebiet sehr hilfreich sind. Die wichtigsten daraus 
wurden in der obigen Auflistung kurz genannt. Die aus unserer Sicht vordringlichsten waldbauli-
chen Eingriffe betreffen die Bestandsumwandlung von Fichten- in standorttypische Mischwaldbe-
stände und sind über die Sparte 6.2.1 förderfähig. 

In einer eigenen Informationsveranstaltung wurden die in Frage kommenden forstlichen Förderun-
gen erläutert. Vier Grundbesitzer bekundeten ihr Interesse an diesem Programm. Mit diesen Perso-
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nen ( ) fanden Begehungen auf den betreffen-
den Parzellen statt. Folgende Ergebnisse wurden erzielt: 

 Parzellen J 121, 120/1 ( ): Ziel ist die Erhaltung des aktuellen Zustands, aktive 
Eingriffe sind nicht erwünscht. Deshalb ist keine Förderung möglich (Ausnahme: Spechtbäu-
me). 

 Parzelle J 101/1 ( ): Ziel ist die Erhaltung des aktuellen Zustands, aktive Eingriffe 
sind nicht erwünscht. Deshalb ist keine Förderung möglich (Ausnahme: Spechtbäume). 

 Parzelle S 3/1 ( ): Der Bestandsumbau durch Auflichtung und Förderung der Na-
turverjüngung in Fichtenbeständen wurde besprochen und vertraglich bereits fixiert (Vertrags-
unterlagen s. Anhang).  hat die entsprechenden Arbeiten im Jänner 2002 
schon in Angriff genommen. Zudem wurde vereinbart, dass Spechtbäume ausgewiesen und 
Singvogel-Nistkästen montiert werden. 

 Parzelle S 20/15 ( ): Der schmale, standortuntaugliche Fichtenstreifen kann mögli-
cherweise in eine Schutzwald-Sanierungsförderung einbezogen werden. 

 Parzelle S 20/1 ( ):  kann sich prinzipiell eine Auflichtung des Be-
stands zur Förderung der Buchenverjüngung vorstellen, konnte sich aber bis dato zu keiner ver-
traglichen Vereinbarung entschließen. Diese Maßnahme wäre nicht nur aus Sicht des Natur-
schutzes wünschenswert, sondern würde auch eine ökologische Verbesserung und einer nach-
haltige Ertragssteigerung dieses wenig produktiven Standorts ermöglichen, sollte eigentlich al-
so auch im Sinne des Bewirtschafters sein. 

An dieser Stelle soll dem zuständigen Bezirksförster  für seinen großen Einsatz und sein Verständnis 
für die Interessen des Naturschutzes herzlichst gedankt sein. 

Probleme: 

 Das gesamte Programm ist rein maßnahmenorientiert. Für Flächen, die im jetzigen Zustand 
belassen bleiben sollten (außer Nutzung), existiert keine Förderungsmöglichkeit (z. T. 

). 

 Die Bestandsumwandlung in Gebieten mit waldgefährdenden Wildschäden (Verbiss-, Fege- 
und Schälschäden) ist ausgeschlossen (z. B. Parzelle S 20/1 ). 

 Die Mindestförderungsfläche von 0,3 ha pro Maßnahme wird von einigen ökologisch wertvol-
len Teilflächen nicht erreicht. 

 Es handelt sich um ein forstwirtschaftliches Förderprogramm. Daher stellt sich auch die Frage, 
ob die für die Forstwirtschaft reservierten Gelder für ursächlich naturschutzbezogene Maßnah-
men verwendet werden sollen. 

 Ohne die aktive Mithilfe und Unterstützung des zuständigen Bezirksförsters bzw. der Bezirks-
forstinspektion ist eine Inanspruchnahme dieses Programms sehr erschwert. 

Literatur 

FRANK, G. & G. KOCH (1999): Nationaler Bericht „Naturwaldreservate in Österreich“. Österreichischer Bei-
trag zur COST Aktion E4, Forest Reserves Research Network. – Forstliche Bundesversuchsanstalt, 17 S. 
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11. Monitoringprogramm – Vorschlag 
Laut Projektanbot werden für alle Fachbereiche, die sich mit EU-Schutzgütern auseinandersetzen, 
Monitoringkonzepte erstellt. Sie sollen, gemäß Artikel 17, Abs. 1, der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie, zur Erfüllung der NATURA 2000-Berichtspflichten die fachliche Überwachung des 
Erhaltungszustands der einzelnen geschützten Lebensraumtypen und Arten im Gebiet regeln. Die 
vorgeschlagenen Programme dienen gleichzeitig aber auch der Erfolgskontrolle für gesetzte Maß-
nahmen. 

Für alle von den Projektbearbeitern entwickelten Monitoringprogramme gilt, dass die methodische 
Vorgehensweise und der zeitliche Aufwand lediglich für die Freilandarbeiten dargestellt werden. 
Weitere Aufwendungen, wie z. B. die Datenauswertung, die Berichterstellung, die Fahrtkosten oder 
andere Spesen, wurden nicht berücksichtigt. 

11.1. Vegetation 

Ein Monitoring soll den „günstigen Erhaltungszustand“ oder die Entwicklung hin zu einem Soll-
Zustand überwachen. Mögliche Fehlentwicklungen sollen rechtzeitig erkannt werden. Falls Verän-
derungen nicht im akzeptablen Bereich bleiben, muss Abhilfe geschaffen werden, z. B. durch eine 
Änderung der Managementmaßnahmen. 

Erfassungsmethoden: 

 a.) flächendeckende Beobachtung mit Hilfe von Satelliten-Luftbildern alle 4 Jahre (bzw. je 
nach Verfügbarkeit von Luftbildern) 

 b.) terrestrisch; Durchführung von Stichproben auf 30 bis 40 auf das Gebiet verteilten Beo-
bachtungsflächen in zweijährigen Abständen 

Variante A 

Bei der Festlegung der Beobachtungsflächen kann nach dem Zufallsprinzip vorgegangen werden, 
indem ein Rasternetz über das Gebiet gelegt wird (s. Karte 20). 

Das angenommene Minimum der notwendigen Netzdichte im Gebiet wären Rasterflächen von 4 ha 
Größe; das ergibt für die gesamte Gebietsfläche ca. 25 Beobachtungspunkte (stellenweise wird eine 
Verlagerung zwecks besserer Erreichbarkeit notwendig sein); alle Lebensraumtypen sollten dabei 
vertreten sein; zusätzlich ist noch ein Sondernetz für besonders zu beobachtende Standorte (z. B. 
prioritäre Lebensräume, potenziell gefährdete Stellen) notwendig. (s. Tabelle 60). 
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1 NW- Teil Labkraut-Hainbuchenwald, Managementbedarf
2 Schluchtwald b. Haidenbauer, prioritär
3 Weide der Schottischen Hochlandrinder, Managementbedarf 
4 Buchenwald, Nudum-Typ
5 Ahorn-Eschenwald
6 Fichtenforste , Managementbedarf
7 Steilrinne mit Fichtenforst, Erosionsgefahr
8 Verbisskontrollzaun
9 Verbisskontrollzaun

10 Verbisskontrollzaun
11 Verbisskontrollzaun
12 Unterer Hangwald; Managementbedarf
13 Wärme liebender Eichenwald
14 Magerrasen 
15 Magerrasen am Steilhang

Tabelle 60: Vorschlag für ein Sondernetz von Beobachtungsflächen (zusätzlich zu den Rasterpunkten), (s. Karte 20). 

Variante B 

Eine zweite Möglichkeit wären 30 bis 40 frei gewählte Beobachtungsflächen, die über das ganze 
Gebiet verteilt sind (Tabelle 61). Dies hat den Vorteil, dass relevante Bereiche gezielt berücksich-
tigt werden können. So sollten von jedem Lebensraumtyp ca. drei Flächen vertreten sein, und zwar 
von jeder Güte – gut erhaltene Bereiche und Flächen mit Managementbedarf, aber auch Flächen 
mit der Bewertung „D“ und zusätzlich Umwandlungsflächen, Kahlschläge, Altholz, gefährdete 
Standorte und Flächen innerhalb der Verbisskontrollzäune (s. Karte 20). 

An den festgelegten Punkten sind Vegetationsaufnahmen nach BRAUN-BLANQUET geplant. Die 
Größe der Aufnahmefläche sollte sich nach dem entsprechenden Lebensraum richten (für Waldbe-
reiche zumindest 50 m², für Wiesenflächen zumindest 10 m²), wobei die Aufnahmen in jedem Auf-
nahmejahr zum gleichen Zeitpunkt erfolgen sollten. 

Auf Waldbodenflächen wäre besonders auf Verjüngung, Unterwuchs und Erosionserscheinungen 
zu achten. 

In das Monitoringprogramm sollten außer den EU-relevanten Lebensräumen auch die Entwick-
lungsflächen, die Wärme liebenden Eichen-Steilwälder sowie der Steilhang mit offenem Altholz-
bestand unterhalb der Tiergehege einbezogen werden. 

Als Kontrollexperiment könnte versucht werden, die nordwestlich an die Trockenwiese (Hypo-
choerido-Festucetum) angrenzende Hochgraswiese zu beweiden und zu beobachten, ob damit eine 
Entwicklung des Geländes hin zu einem Silikat-Magerrasen eingeleitet werden kann. 
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So gliedert sich unser Vorschlag für ein käferkundliches Monitoring in zwei Bereiche: 

Ermittlung des Bestands und der Bestandsentwicklung der FFH-Käferarten Cucujus 
cinnaberinus, Lucanus cervus, Osmoderma eremita und Cerambyx cerdo 

Prinzipiell ist aufgrund der Biologie und Ökologie der Arten ein Monitoring der realen Populati-
onszustände unmöglich. Die Abschätzung der Populationsgrößen ist ohne Zerstörung oder Beein-
trächtigung der Bruthabitate nicht durchführbar und muss daher unterbleiben. Eine Ausnahme bil-
det dabei der Große Eichenbock; bei ihm kann man eine annähernde Bestimmung der aktuellen 
Populationsgröße und der Entwicklungstendenzen durchführen. 

Scharlachkäfer 

Nachweis eines Vorkommens (wobei es sich immer um Einzelstücke handelt!) im Gebiet kann 
durch folgende Maßnahmen erbracht werden: 

- gezielte Suche in geeigneten Habitaten (Rindenpartien stehender oder liegender abgestorbener 
Laubbäume mit größerem Stammdurchmesser), ganzjährig möglich 

- Eintrag von Larven 

- Aufzuchtversuche 

Zeitaufwand: 3 Begehungen a´ 6 Std. jährlich   18 Std. 

  Aufzuchtversuche        6 Std. 

         24 Std 

Hirschkäfer 

Nachweis eines Vorkommens (wobei es sich immer um Einzelstücke handelt!) im Gebiet kann 
durch folgende Maßnahmen erbracht werden: 

- gezielte Suche im Bereich der alten Laubbaumbestände, speziell an Bäumen mit Saftausfluss in den 
Monaten Juni/Juli 

- nächtliches Ableuchten der Brutbäume 

- Anwendung von Obstködern 

Zeitaufwand: 3 Begehungen a´ 6 Std. jährlich   18 Std. 

Eremit 

Nachweis eines Vorkommens (wobei es sich immer um Einzelstücke handelt!) im Gebiet kann 
durch folgende Maßnahmen erbracht werden: 

- gezielte Suche im Bereich der alten Baumbestände im Südhangbereich sowie in den alten Weiden-
beständen am Feistritzufer von Juli bis Anfang September 

- nächtliches Ableuchten von Brutbäumen 

- „Suchen mit der Nase“ (Käfer und Brutbäume riechen intensiv nach Juchtenleder) 

- Untersuchungen des schwarzen Baummulms auf Larven bzw. Puppen (Erdkokons), ganzjährig mög-
lich 

- Zusammenarbeit mit Ornithologen, um die Gewölle von Greifvögeln auf Käferreste hin zu untersu-
chen 
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- Leuchtabende in Zusammenarbeit mit Lepidopterologen 

- Anwendung von Obstködern 

Zeitaufwand: 5 Begehungen a´ 6 Std.    30 Std. 

  5 Leuchtabende (siehe Punkt 3) 

Großer Eichenbock 

Der wiederholte Nachweis von Imagines sollte durch die nachfolgend genannten Arbeitsschritte 
von Ende Mai bis Mitte Juli gelingen: 

- Nachsuche an den Brutbäumen, speziell in der Dämmerung bzw. in den Abend- und Nachtstunden  

- gezielte Beobachtungen der Flugphasen in der Dämmerung an warmen, schwülen Tagen 

- Anwendung von Obstködern 

Bei dieser Art ist auch eine annähernde Bestimmung der aktuellen Populationsgröße und der Ent-
wicklungstendenzen durch die folgenden Maßnahmen möglich: 

- Quantifizierung von frischen Ausfluglöchern an Eichen (September bis April) 

- Kontrolle aller bisher bekannten und potenziellen Brutbäume 

Zeitaufwand:  6 Begehungen a´ 6 Std. im 1. Jahr    36 Std. 

  (inklusive Brutbaumkartierung) 

Generelle Datenerhebung für alle RL-Arten bzw. für sonstige bemerkenswerte Arten 

Gezielte Suche durch Handfang, Keschern, Klopfen, Obstköder, Barberfallen u. a. 

Zeitaufwand: 5 Begehungen a´ 6 Std.     30 Std. 

 

5 Leuchtabende (mit superaktinischem Licht und/oder Schwarz- und Mischlicht). 

Zeitaufwand: 5 Abende a´ 4 Std.     20 Std. 

 

jährlicher Gesamtaufwand:  158 Std. 

sonstige Kosten:   Materialaufwand ca. 200,- € 
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12. Erkenntnisse aus der zweijähri-
gen Arbeit im Europaschutzgebiet 
Die folgende Auflistung soll in aller Kürze unsere subjektiven Eindrücke und Erkenntnisse bei der 
Erarbeitung des vorliegenden Managementplans wiedergeben. Möglicherweise kann sie hilfreiche 
Vorab-Informationen für ähnliche Arbeiten im Zuge des NATURA 2000-Gebietsmanagements 
bieten. 

 Die Kontaktaufnahme mit der , dem größten Grundbesitzer, noch vor An-
botlegung seitens des Instituts für Naturschutz und ihre intensive Einbindung haben sich als 
sehr produktiv herausgestellt. Uns ist aber bewusst, dass dieses große Interesse an unserer Na-
turschutzarbeit steiermarkweit (leider) eher eine Ausnahme bilden dürfte. 

 Lokale Akteure sind unbedingt aktiv einzubeziehen (z. B. Bürgermeister, Berg- und Natur-
wacht, Bezirksforstinspektion). 

 Die gemeinsam mit den Grundeignern und den Gemeinden organisierten Veranstaltungen  
(z. B. Pressekonferenz, Info-Veranstaltungen, Müllentsorgungsaktion) haben sich unseres Er-
achtens mehr als gelohnt. So war es u. a. möglich, bei der Müllreinigungsaktion mit 

, der als Mitglied der Berg- und Naturwacht mithalf, ins persönliche Gespräch zu 
kommen.   war in weiterer Folge ein wesentlicher Ansprechpartner für uns, 
besitzt er doch eine sehr große und naturschutzfachlich wertvolle Fläche in der Klamm. Er hat 
sich auch als Erster freiwillig an ökologischen Verbesserungsmaßnahmen im Wald beteiligt. 

 Es hat sich als schwierig erwiesen, alle betroffenen Personen (Grundeigentümer) ausreichend 
zu informieren. Der Besuch der beiden Informationsveranstaltungen war mäßig. Etwa die Hälf-
te der Besitzer haben sich uninteressiert gezeigt und sind zu keiner der Veranstaltungen ge-
kommen. Sie wurden wenigstens zweimal brieflich und je einmal telefonisch über die neuesten 
Entwicklungen im Gebiet informiert. 

 Eine detaillierte zweijährige Grundlagenerhebung war trotz der relativ geringen Gesamtfläche 
unbedingt erforderlich, um genaue und wissenschaftlich fundierte Daten über das Vorkommen, 
den Status und die Gefährdung von EU-Schutzgütern zu erhalten. Diese Daten bilden die Basis 
für jede fachliche Umsetzung, Schutzzielformulierung und Maßnahmenpräzisierung. 

 Wichtig ist es, sich nach der fachlichen Datenerhebung klar zu machen, welche Schutzgüter in 
welchem Ausmaß für den Gesamterhaltungszustand des Gebiets von Relevanz sind. Das muss 
vor dem Hintergrund der gesamten steirischen NATURA 2000-Gebietskulisse geschehen. 
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 Die EU-Schutzgüterliste hat sich innerhalb der letzten zwei Jahre immer wieder leicht verän-
dert (Fledermäuse, Lebensraumtypen). Biologische Systeme sind eben dynamisch, wir müssen 
daher durch einen „dynamischen Naturschutz“ versuchen, auf ständige Veränderungen zu rea-
gieren. 

 Die parzellenscharfe Abgrenzung des EUS-Gebiets ist unbedingt erforderlich, sollte aber nicht 
voreilig geschehen und erst dann vollzogen werden, wenn man über den genauen Zustand der 
EU-Schutzgüter vor Ort Bescheid weiß. So haben wir innerhalb des Projektzeitraums den fach-
lich begründeten Abgrenzungsvorschlag mehrmals nachjustieren müssen. 

 Die enge Zusammenarbeit mit der zuständigen Bezirksforstinspektion bzw. mit dem Bezirks-
förster war ungemein hilfreich. Diese sind ganz wesentliche Stützen der Umsetzung von Natur-
schutzzielen im Wald (Forstwirtschaftliche Förderungen). 

 Einzelne kritisch eingestellte Personen können selbst in einem Gebiet mit insgesamt nur 11 
verschiedenen Eigentümern sehr viel Kraft durch notwendige Überzeugungsarbeit kosten, die 
selbst dann oft kaum Früchte trägt. 

 Die Zusammensetzung des Projektteams soll unbedingt fächerübergreifend erfolgen. Neben 
den biologischen Fachleuten ist es wichtig, land- und forstwirtschaftliche Berater zur Seite zu 
haben (Förderungen, betriebswirtschaftlicher Ansatz, Entschädigungsberechnungen). Für eine 
erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit ist eine PR-erfahrene Person hilfreich (Kommunikationszent-
rale). 

 Die Entwicklung eines Monitoringprogramms hat uns Schwierigkeiten bereitet, da es, soweit 
der Zeitraum, die Datenschärfe, die Aufbereitung der Ergebnisse und die methodischen Stan-
dards betroffen sind, keine Vorgaben oder fächerübgreifenden Richtlinien gibt. Hier wäre die 
Ausarbeitung eines entsprechenden Zielkatalogs hilfreich. 

 Die zur Verfügung stehenden Förderinstrumentarien haben sich als nur bedingt geeignet erwie-
sen. Insbesondere die „Nicht-Nutzung“ (Schluchtwälder, Altholzbestand) stellt uns vor schwie-
rige Probleme. Im untersuchten Gebiet betrifft das v. a. das rein maßnahmenorientierte forstli-
che Förderungsprogramm. 

 Ein eigenes dynamisches Naturschutz-Förderinstrument, das ausschließlich nach naturschutz-
fachlichen Vorgaben konzipiert werden sollte und unabhängig von der bisherigen Nutzung oder 
der Flächengröße zur Anwendung kommen kann, wäre wünschenswert. Ein plakatives Beispiel 
ist der international bedeutende Altholzbestand. Weder über das ÖPUL, das BEP noch über das 
Forstliche Förderungsprogramm können die unbedingt erforderlichen Biotoppflegemaßnah-
men, wie das Entkusseln oder das Freischneiden der Eichenaltbäume, gefördert werden. 

 Nach Vorliegen des Managementplans und nach ersten durchgeführten Biotoppflegeeingriffen 
wäre eine weitere Betreuung des Gebiets für die Umsetzung der Schutzziele und die Aufrecht-
erhaltung der Kontakte zu den Grundeigentümern von Vorteil. Es erscheint uns sinnvoll, stän-
dige NATURA 2000-Gebietsbetreuer zu benennen, die alle Akteure, Zielsetzungen und Prob-
leme vor Ort kennen. 
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13. Fotodokumentation 
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Abbildung 13: Landesweit bedeutender Lebens-
raum mit einzigartigem Ambiente – die Feistritz-
klamm mit dem Schloss Herberstein (Foto: C. De-
Zwart, IN:St). 

 

Abbildung 14: Reste von Erlen- und Eschenwäldern 
an Fließgewässern – ein prioritärer EU-
Lebensraumtyp (Foto: C. De-Zwart, IN:St). 

 

Abbildung 15: Großteils naturnahe Wald-
gesellschaften charakterisieren die steilen Hänge der 
Feistritzklamm (Foto: C. De-Zwart, IN:St). 

 

Abbildung 16: Der Uhu zählt, wie der Hals-
bandschnäpper sowie der Grau- und der Schwarz-
specht, zu jenen vier in der Klamm vorkommenden 
Vogelarten, die durch die Vogelschutzrichtlinie 
(Annex I) geschützt sind (Foto: J. Gepp, IN:St). 

 

Abbildung 17: Die Große Hufeisennase konnte 
leider nur mehr als Jagdgast in der Klamm nachge-
wiesen werden (Foto: B. Freitag). 

 

Abbildung 18: Die Fachbearbeiter bei der Bege-
hung im Projektgebiet (Foto: C. De-Zwart, IN:St). 
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Abbildung 19: Callimorpha quadripunctaria, die 
Spanische Flagge – eine prioritäre Schmetterlingsart 
(Foto: D. Pladerer, IN:St). 

 

Abbildung 20: Der Hirschkäfer – auch in der  
Feistritzklamm vertreten (Foto: J. Gepp, IN:St). 

 

Abbildung 21: Der Große Eichenbock kommt 
steiermarkweit nur mehr in Herberstein vor, besitzt 
hier z. Z. aber eine erfreulich vitale Population 
(Foto: J. Gepp, IN:St). 

 

Abbildung 22: Eichenaltbaum im Altholzbestand 
(Foto: C. De-Zwart, IN:St). 

 

Abbildung 23:  bei der numerischen 
Beschilderung aller Eichenbockbrutbäume (Foto: T. 
Frieß, IN:St). 

 

Abbildung 24: Charakteristische Fraßspuren des 
Großen Eichenbocks Cerambyx cerdo an einem 
Brutbaum (Foto: C. De-Zwart, IN:St). 
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Abbildung 25: Eine tote, 800-jährige Eiche – Ent-
wicklungssubstrat u. a. des durch die FFH-RL ge-
schützten Scharlachkäfers Cucujus cinnaberinus 
(Foto: C. De-Zwart, IN:St). 

 

Abbildung 26: Totholz – wertvolles Habitatstruk-
turelement für eine Unzahl von Organismen (Foto: 
C. De-Zwart, IN:St). 

 

Abbildung 27: Aufgelockerter Altbaumbestand im 
ehemaligen Mufflongehege – hochrangiger Lebens-
raum mit Managementbedarf (Foto: Carel De-Zwart, 
IN:St). 

 

Abbildung 28: Information hautnah: Erläuterung 
der Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen (Foto: M. 
Wirtitsch). 

 

Abbildung 29: Gemeinsam Lösungen finden: Dis-
kussionen zwischen Grundeignern, Beamten und 
Projektbearbeitern (Foto: M. Wirtitsch). 

 

Abbildung 30: Präsentation der neuen Info-Tafeln 
durch Fr. A. Herberstein und LR Pöltl (Foto: Y. 
Haas, IN:St). 
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Abbildung 31: Gruppenfoto mit Symbolcharakter: 
Politiker, Besitzer und Naturschützer arbeiten an 
einem gemeinsamen Ziel (Foto: Y. Haas, IN:St). 

 
Abbildung 32: Info-Tafel I: „Natura 2000 in der 
Steiermark“. 

 
Abbildung 33: Info-Tafel II: „Europaschutzgebiet 
Feistritzklamm/Herberstein“. 

 

Abbildung 34: Bei der Müllräumungsaktion in 
einem EU-geschützten Schluchtwaldbestand nahe 
St. Johann (Foto: M. Leypold, IN:St). 

 

Abbildung 35: Mitarbeiter der Berg- und Natur-
wacht sowie Hauptschüler staunen darüber, was 
alles in diesem schönen Schluchtwald verborgen ist 
(Foto: M. Leypold, IN:St). 

 

Abbildung 36: Vierzig fleißige Helfer: Besitzer, 
Anrainer, Bürgermeister, Berg- und Naturwacht, 
Schüler und das Projektteam bei der praktischen 
Naturschutzarbeit (Foto: M. Leypold, IN:St). 

 

Abbildung 37: Informationsveranstaltung zum 
Thema „Forstliche Förderungen“ im Gemeindeamt 
Siegersdorf b. Herberstein (Foto: M. Wirtitsch).  
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14. Kontaktierte Personen und An-
schriften der Bearbeiter 

Liste der kontaktierten Personen 
-  Landesmuseum Joanneum, Zoologie 

-  Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA 13C – Naturschutz 

-  Bezirksförster, Pöllau 

-  Ortseinsatzstelle St. Johann 

-  Pächter des Fischwassers 

-  Verein TOURGETHER 

-  Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA 13C – Naturschutz 

-  EU-Regionalmanagement Oststeiermark 

-  BEV-Hartberg 

-  Forstl. Bundesversuchsanstalt, Inst. f. Waldbau, Waldbaugrundlagen & Naturschutz 

-  Bezirksnaturschutzbeauftragter, BH Hartberg 

- Gemeinde Siegersdorf, Gemeindesekretär 

- Gemeinde Stubenberg a. See, Gemeindesekretär 

- Gemeinde St. Johann/Herberstein, Hr. Winkelbauer, Gemeindesekretär 

-  Institut für Naturschutz und Landschaftsökologie 

- Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA 13C – Naturschutz 

-  Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA f. d. Forstwesen 

-  Siegersdorf b. Herberstein 

- , Bezirksförster, Feldbach 

-  Bezirksforstinspektor, BH Hartberg 

- , Tier- und Naturpark Herberstein 

- , Tier- und Naturpark Herberstein 

-  Bürgermeister, Stubenberg a. See 

-  ecology in progress 

-  Tier- und Naturpark Herberstein 

-  Bezirksforstinspektion, BH Hartberg 

-  Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA 13C – Naturschutz 
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- Bürgermeister, St. Johann b. Herberstein 

-  Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA 13C – Naturschutz 

-  Hauptschule Pischelsdorf 

-  Berg- und Naturwacht, Ortseinsatzstelle St. Johann, Ortseinsatzleiter 

- , Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA 13C – Naturschutz 

- , Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA IB 

-  Pächter des Fischwassers 

-  Ichthyologische ForschungsInitiative Steiermark 

-  Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA f. d. Forstwesen 

-  Universität für Bodenkultur, Wien 

-  Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA 13C – Naturschutz 

Erklärung 

Das Projektteam erklärt, den vorliegenden Managementplan nach bestem Wissen und Gewissen 
unter ausschließlicher Verwendung der angeführten Daten und Unterlagen erstellt zu haben. 

Anschriften der Verfasser: 

 

Artenschutzbeauftragter der Steiermärkischen Landesregie-
rung für Fledermäuse 

 

 

 

 

 

Institut für Naturschutz und Landschaftsökologie 

 

 

 

 

 

Institut für Naturschutz und Landschaftsökologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut für Naturschutz und Landschaftsökologie 

 

 

 

 

  

Institut für Naturschutz und Landschaftsökologie 
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15. Anhang 

15.1. Anmerkungen zur GIS-Bearbeitung 
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Kürzelerklärung: 

CODE = Habitatcode nach FFH-RL 

Ist-Zustand = Gesamtbewertung des Erhaltungszustands der einzelnen Lebensraumtypen 

Schutzziel:  Eh = Schutzziel „Erhaltung“ 

   Eh_Ew = Schutzziel „Erhaltung und Entwicklung“ 

   Ew = Schutzziel „Entwicklung“ 

Management:  M0 = kein Management notwendig 

M1= Überführung von Fichtenbeständen oder von Kahlschlägen in natur-
nahe Laubmischwaldbestände 

   M2 = Pflege der Magerrasen 

   M3 = Offenhaltung des Altholzbestands 

   M4= außer Nutzung halten bzw. stellen 

Nutz besch = Nutzungsbeschränkungen 

Vertragsn = Möglichkeiten des Vertragsnaturschutzes 

   BEP = Biotop-Erhaltungs-Programm 

   BIOSA = Vertragsnaturschutz im Wald 

   NWR = Naturwaldreservat 

   FF = Forstwirtschaftliches Förderungsprogramm 
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15.2. Einladungsschreiben an die Grundeigentümer 
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15.3. Presseaussendungen 
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15.4. Presseartikel 
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15.5. Fach- und populärwissenschaftliche Artikel 
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15.6. Maßnahmenblatt „Forstliche Förderungen“ 
( ) 
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15.7. Datenauswertung „Schmetterlinge“ 
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15.8. Käfer-Artenliste 




